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Stadt Backnang 
 
Abwägungstabelle/ Abwägungsvorschlag  
zur Offenlage nach § 4 (2) BauGB und § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 04.05.2021 bis 18.06.2021 
 
zum Bebauungsplanentwurf „Obere Walke, Teil 1“ 
Planbereich 05.07/5 
 
 

Nr. Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange/ Öffentlichkeit - Übersicht Schreiben vom Anregungen BPlan relevant 

01 Verband Region Stuttgart 10.06.2021 nein 

02 Regierungspräsidium Stuttgart 15.06.2021 ja 

03 Polizeipräsidium Aalen 27.05.2021 nein 

04 LRA 30.06.2021 ja 

05 Stadt Backnang – Rechts- und Ordnungsamt (Amt 30) 12.05.2021 nein 

06 Stadt Backnang – Tiefbauamt (Amt 66) 11.06.21 nein 

07 Stadtwerke Backnang 10.05.2021 nein 

08 Stadt Backnang – Amt für Familie, Jugend und Bildung -Seniorenbüro 25.05.2021 ja 

09 Handwerkskammer Region Stuttgart 15.06.2021 ja 

10 LNV, NABU 06.07.2021 ja 

11 BUND 06.07.2021 ja 

12 Syna GmbH 17.05.2021 nein 

13 Deutsche Telekom 16.06.2021 nein 

14 Vodafone 18.06.2021 nein 

15 Bürger 1 18.09.2020 ja 

16 Bürger 2  18.05.2021 ja 

17 Protokoll zur Informationsveranstaltung Öffentlichkeit 16.06.2021 ja 
 

 
Stand: 06.09.2021,     Wick+Partner   
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01 Verband Region Stuttgart Abwägungsvorschlag 

 

 
 
 
 
 
1. Kenntnisnahme 
2. Kenntnisnahme, Zustimmung 
    Die Wohnbauflächen werden bei der künftigen Wohnbauflächenentwicklung bei  
    der Bilanzierung (Fortschreibung des FNP) mitberücksichtigt. 
 
 

Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kenntnisnahme 

 

Kenntnisnahme 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, Zustimmung 
Nach Inkrafttreten werden die Planunterlagen in digitaler Form zugesandt. 
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02 Regierungspräsidium Stuttgart  Abwägungsvorschlag 

 

 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
Die Maßnahmen zur Innentwicklung werden vom RP grundsätzlich begrüßt. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kenntnisnahme 
Die in der Begründung zum Entwurf ergänzten Regelungen nach § 1 Abs. 3 bis Abs. 
5 sowie § 1a Abs. 2 BauGB wurden ergänzt und werden vom RP mitgetragen. 
 
 

Kenntnisnahme 
Die Ausführung zur Bruttowohndichte wurde zum Entwurf ergänzt und ist eingehal-
ten. 
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Kenntnisnahme Zustimmung 
Aufgrund der Struktur des geplanten MU steht zwar nicht zu erwarten, dass eine Einzel-
handelsagglomeration im Sinne des PS 2.4.3.2.8 (Z) Regionalplan entsteht. Dennoch ist 
zutreffend, dass die Festsetzungen eine solche Agglomeration nicht völlig ausschließen. 
Aus städtebaulicher Sicht ist die derart weitgehende Einschränkung des Einzelhandels – 
zumal in Bezug auf nichtzentrenrelevante Sortimente – kritisch zu hinterfragen. Aufgrund 
der Bindung an die Ziele der Raumordnung besteht hier aber kein Ermessenspielraum. 
 
Daher wird in einem städtebaulichen Vertrag zur Begrenzung des Einzelhandels der Vor-
habenträger und Eigentümer verpflichtet die Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben zu 
unterlassen, die den Zielen der Raumordnung widersprechen. Dies wird dinglich abgesi-
chert. Da die beschriebenen Ziele im Regionalplan je nach Sortiment und Lage der Be-
triebe zueinander Einzelhandel in einem gewissen Umfang zulassen, wird dabei auf ei-
nen vollständigen Ausschluss von Einzelhandel verzichtet.  

 

Kenntnisnahme, Zustimmung 
Der Flächennutzungsplan wird derzeit im Parallelverfahren geändert. Der Offenlage-
Beschluss erfolgt voraussichtlich im September. 
 
Kenntnisnahme, Zustimmung 
Die Flächenausweisungen sind bei der künftigen Bauflächenentwicklung in die Be-
darfs- und Bauflächenbilanz zur Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplanes 
mitberücksichtigt. 
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Kenntnisnahme  
Dem Bebauungsplan wird zugestimmt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme  
Die Behörden wurden entsprechenden beteiligt. 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme  
Keine Anregungen. 
 
 
Kenntnisnahme, Zustimmung 
Nach Inkrafttreten werden die Planunterlagen sowie der Bekanntmachungsnachweis 
in digitaler Form zugesandt bzw. vorgelegt. 
 
 
 
 
Kenntnisnahme  
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03 Polizeipräsidium Aalen Abwägungsvorschlag 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kenntnisnahme, Zustimmung 
Keine Einwände oder Änderungsvorschläge.  
 
Es erfolgt eine weitere Beteiligung am Verfahren. 
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04 Landratsamt Rems-Murr-Kreis Abwägungsvorschlag 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kenntnisnahme 
Naturschutz und Landschaftspflege:  
Keine Bedenken. 
 
 
Kenntnisnahme 
Immissionsschutz:  
Keine Bedenken. 
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Grundwasserschutz: 
Kenntnisnahme, Zustimmung 
Die entsprechenden Maßnahmen zum Grundwasserschutz werden beachtet. Das 
Merkblatt „Bauen im Grundwasser“ wird an die entsprechenden Fachplanungen 
weitergeleitet und beachtet. 
 
 
 
 
 
 
Bodenschutz: 
Kenntnisnahme, Zustimmung 
Das Merkblatt „Bodenschutz bei Baumaßnahmen“ wird an die entsprechenden 
Fachplanungen weitergeleitet und beachtet. Die entsprechenden Maßnahmen zum 
Bodenschutz werden beachtet. Des Weiteren wird bereits unter den Hinweisen da-
rauf verwiesen. 
 
 
 
Kommunale Abwasserbeseitigung:  
Kenntnisnahme 
Keine Bedenken. 
 
 
Gewässerbewirtschaftung:  
Kenntnisnahme 
Keine Bedenken. 
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  Hochwasserschutz und Wasserbau 

 
 
 
 
 

 
 

 

Hochwasserschutz und Wasserbau:  
Kenntnisnahme 
Hochwasserbelange sind im Bebauungsplan abgehandelt. Keine Bedenken. 
 
Kenntnisnahme, Zurückweisung, teilweise Zustimmung - redaktionelle Klar-
stellung Hinweis Ziff. 3 Hochwasserschutz und Legende Planteil 
Es wird klargestellt, dass die HQextrem-Linie nicht aus dem Gutachten nachrichtlich 
dargestellt wurde, sondern im Februar 2021 noch einmal gesondert vom Büro 
Winkler basierend auf dem Topografiestand 2015 neu ermittelt wurde. Die HQext-
rem-Linie wurde somit neuverschnitten und nicht nachrichtlich aus der Hochwasser-
gefahrenkarte BW übernommen. Der zweite Absatz unter Hinweise Ziff. 3 Hochwas-
serschutz sowie die Legende im Planteil werden redaktionell klargestellt.  
 
 
Kenntnisnahme, redaktionelle Anpassung Begründung Kap. 11.8 und 11.9  
Es wird entsprechend auf den Bericht „Wasserwirtschaftliche Untersuchungen zur 
Neubebauung der Oberen Walke in Backnang“ vom Ingenieurbüro IWP verwiesen. 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, redaktionelle Anpassung Begründung Kap. 11.9  
Der letzte Satz in Kap. 11.9 zu „Flächen für Aufschüttungen und Abgrabungen“ wird 
gestrichen. 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, redaktionelle Anpassung Begründung Kap. 11.9  
Es wird entsprechend auf die Anlage 1 der textlichen Festsetzungen verwiesen. 
 
 
 
 
 
 
Altlasten:  
Kenntnisnahme, redaktionelle Anpassung Begründung Ziff. 4.6 
Die Bezeichnung des Altstandortes wird entsprechend in Altstandort `Gartenstraße/ 
Obere Walke II (Produktionsbereich)` korrigiert. 
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Kenntnisnahme, redaktionelle Ergänzung der Begründung Ziff. 4.6 
Ziff. 4.6 der Begründung wird bezüglich des Grundwassermonitorings redaktionell 
ergänzt. 
 
Kenntnisnahme, redaktionelle Klarstellung der Begründung Ziff. 4.6 sowie des 
Umweltberichtes Ziff. 4.2 
Die Begründung sowie der Umweltbericht werden bezüglich der Versickerung und 
Altlastensanierung ergänzt bzw. klargestellt. Eine Versickerung in Bereichen der 
Retentionsflächen kann erst nach Vorlage entsprechender Untersuchungsergeb-
nisse (Bodensanierung, Beprobungen auf vorhandene Schadstoffbelastungen, ...) in 
Abstimmung und Freigabe mit den Fachbehörden erfolgen. 
 
Kenntnisnahme, redaktionelle Anpassung Begründung Ziff. 11.12 
Die Begründung wird unter Ziff. 11.12 entsprechend des Formulierungsvorschlages 
angepasst. 
 
 
Kenntnisnahme, redaktionelle Anpassung  
Ziff. 9 des Textteils wird redaktionell um die Erforderlichkeit der Aufschüttungen 
ebenfalls aus Altlastensicht ergänzt. 
 
Kenntnisnahme, der Anregung wird nicht gefolgt 
Die Festsetzung ermächtigt lediglich Flächen für Aufschüttungen und Abgrabungen 
festzusetzten. Die Ausführung mit dem konkreten Regelaufbau für die Abdichtungen 
und die Auffüllungen im Plangebiet wird im Rahmen des Erschließungsvertrages vor 
Satzungsbeschluss rechtlich gesichert.  
 
Kenntnisnahme, der Anregung wird nicht gefolgt 
Im Bebauungsplan sollen die Flächen, deren Böden erheblich mit umweltgefährden-
den Stoffen belastet sind gekennzeichnet werden. Dies ist erfolgt. Die entsprechend 
einzuhaltenden Regelungen und Vorgaben werden in enger Abstimmung mit den 
zuständigen Fachbehörden bei der konkreten Ausführungsplanung berücksichtigt. 
 
Kenntnisnahme 
Den Hinweisen der aktuellen Stellungnahme des LRA bezüglich des Sanierungs-
konzeptes wurde nachgegangen. Die gewünschten Forderungen wurden bereits in 
das Sanierungsgutachten eingearbeitet. 
 
Das Sanierungskonzept ist nicht Bestandteil des Bebauungsplanes, sondern Be-
standteil des Erschließungsvertrages und über diesen rechtlich sichergestellt. 
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Kenntnisnahme 
Die entsprechenden Merkblätter mit Maßnahmen zum Grundwasser- und Boden-
schutz werden bei der weiteren Planung beachtet. 
 
 

2 Anlagen:   Merkblatt: Bodenschutz bei Baumaßnahmen 
                     Merkblatt: Bauen im Grundwasser 
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05 Stadt Backnang – Rechts- und Ordnungsamt (Amt 30) Abwägungsvorschlag 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kenntnisnahme 
Da es sich um private Verkehrsflächen handelt, obliegt die Überwachung des Gelän-
des nicht der Straßenverkehrsbehörde. 
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06 Stadt Backnang – Tiefbauamt (Amt 66) Abwägungsvorschlag 

 
Keine Einwendungen. 

 
Kenntnisnahme 
Keine Einwände. 
 

07 Stadtwerke Backnang  

 
 
2 Anlagenpläne: Plan Gas 
                           Plan Wasser 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
Die Versorgung des Planbereiches kann über die bestehenden Versorgungsleitun-
gen (Gas, Wasser) sichergestellt werden. 

08 Stadt Backnang – Amt für Familie, Jugend und Bildung  
     - Seniorenvertreter der Stadt Backnang - 

 

Ich habe mir die Bauvorlage in der Gartenstraße angeschaut und bin zu dem 
Entschluss gekommen, dass die Zufahrten zu den Tiefgaragen 2 von 3 Stück 
relativ nah an der Straße liegen die den Verkehr auf Straße beeinträchtigen 
könnten. Die gleiche Situation ist auch in der Weißacher Straße. Da ich selbst 
noch keine Verkehrsbehinderung bisher habe ist dies für mich kein Thema 
mehr. 

Kenntnisnahme 
Die Zufahrten zu den Tiefgaragen werden entsprechend so ausgeführt, dass der um-
liegende Verkehr nicht beeinträchtigt wird. 
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09 Handwerkskammer Region Stuttgart Abwägungsvorschlag 

Wir halten unsere Bedenken vom 03.09.2020 aufrecht. 

Nach wie vor sehen wir es kritisch, direkt angrenzend an gewerbliche Nutzung ein 
Wohngebiet auszuweisen. Wir regen daher an, den östlichen Teil des Plangebietes 
„WA 4“ als Urbanes Gebiet auszuweisen. Hierfür spricht unseres Erachtens auch 
die auf Seite 20 der Begründung angesprochene Gewerbelärmproblematik. Hier 
wird ausgeführt, dass die gewerblich erzeugten Geräusche im WA4 besondere 
Schallschutzmaßnahmen notwendig machen. 

Im Übrigen verweisen wir auf die Ausführungen in unserer Stellungnahme zum 
frühzeitigen Verfahren. Diese entstehende – wenn auch kleine – Pufferzone halten 
wir für wichtig. In diesem Plangebiet könnten sich dann analog zum westlich gele-
genen Urbanen Gebiet auch Betriebe ansiedeln, was die Nutzung flexibler gestal-
tet. Eine stadtplanerisch vernünftige Ausweisung einer Pufferzone hat unseres Er-
achtens nichts mit einem „Etikettenschwindel“ gemein, sofern dann auf eine Nut-
zungsdurchmischung geachtet wird. 

Die in der Abwägung vorgebrachte Begründung, dass die Betriebe sich bereits in 
einer Gemengelage mit dem nördlich angrenzenden Wohnen befinden, ist unseres 
Erachtens nicht stichhaltig. Zwischen der nördlich gelegenen Wohnbebauung und 
der Gartenstraße 158 befindet sich die Straße, was ein erheblicher Unterschied 
zum Plangebiet WA4 ist, das direkt an die Betriebe angrenzt. 

 

Kenntnisnahme und Zurückweisung  
Wie bereits in der Stellungnahme zur Frühzeitigen Beteiligung dargelegt wurden 
mögliche Konflikte zwischen bestehenden gewerblichen Nutzungen und einer heran-
rückenden Wohnbebauung (WA4) gutachterlich geprüft, festgesetzte Maßnahmen 
zum Schallschutz im Bebauungsplan erfolgten hierbei „höchst vorsorglich“ und die-
nen einer vorbeugenden Konfliktvermeidung. 
Aus dem Schallschutzgutachten ergibt sich, dass eine Realisierung der heranrücken-
den Wohnbebauung gegenüber dem Bestand Gartenstraße 158 möglich ist. Dabei ist 
zu berücksichtigen, dass von den Betrieben bis auf vereinzelte Ausnahmen insbeson-
dere zur Nachtzeit keine maßgeblichen Emissionen ausgehen, weil ein Nachtbetrieb 
nicht stattfindet. Die Lärmbelastungen am Tag für die maßgeblichen Immissionsorte 
an der Ostfassade der nächstgelegenen Gebäude im Plangebiet, liegen unter den 
Orientierungswerten der DIN 18005-1 bzw. der TA Lärm für ein WA. Das Neben-ei-
nander von Gewerbebetrieben und der Wohnbebauung ist daher auch bei einer Ge-
bietsausweisung eines WA ohne zusätzliche aktive Schallschutzmaßnahmen nach 
Einschätzung des Gutachters möglich. 
Zudem hat der Gutachter höchst vorsorglich auch eine alternative Betrachtung vor-
genommen und die Werte angesetzt, die in der aktuellen Situation auf dem Grund-
stück Gartenstr. 158 theoretisch zugelassen werden könnten. Bei diesem Ansatz 
käme es zu Überschreitungen an der Ostfassade des nächstgelegenen Wohngebäu-
des. 
Vor diesem Hintergrund wurde untersucht, ob es Möglichkeiten gibt, etwaige Konflikte 
zu vermeiden. Der Vorhabenträger hat geprüft, ob es Möglichkeiten gibt, die Ge-
bäude architektonisch so zu organisieren, dass in Richtung der Gewerbelärmquellen 
im Osten und vor allem im Norden – hier liegt mit der Gaststätte „Eintracht“ aufgrund 
der Nachtnutzung die kritischere Schallquelle – keine Immissionsorte i.S. der TA-
Lärm entstehen. Dies ist der Fall. 
Daher wird im Bebauungsplan höchst vorsorglich zur Vermeidung zukünftiger Kon-
flikte (vorbeugende Konfliktvermeidung) festgesetzt, dass im WA 4 an den jeweiligen 
Nordfassaden sowie bei dem östlichsten Gebäude an dessen Ostfassade keine öf-
fenbaren Fenster vor Aufenthaltsräumen angebracht werden dürfen. Um gleichwohl 
eine bessere Wohnqualität zu gewährleisten, können alternativ auch sog. Prallschei-
ben vor den Fenstern zum Einsatz kommen. Diese werden im Bebauungsplan geson-
dert zugelassen. 
Die Festsetzung eines MU kommt angesichts der geplanten Nutzung, wie bereits er-
wähnt, nicht in Betracht. Dies würde – wenn dies allein zur Bewältigung des Lärm-
konflikts geschehen würde – einen sog. Etikettenschwindel darstellen. Das städte-
bauliche Ziel ist hier in zentraler Lage Wohnbauflächen bereit zu stellen, gewerbliche 
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Nutzungen sind in Abstufung des Quartiers Richtung Osten nicht vorgesehen. Ent-
scheidend ist, dass das Nebeneinander von Wohnen den vorhandenen Betrieben mit 
den genannten architektonischen Lösungen im Bereich der Wohngebäude möglich 
sein wird. Dies ist der Fall. 
 

Im Textteil zum Bebauungsplan werden unter A. 1.1 nicht störende Handwerksbe-
triebe ausgeschlossen. 

Gegen diesen Ausschluss von nicht störenden Handwerksbetrieben haben wir Be-
denken. Wir regen daher an, die textlichen Festsetzungen anzupassen und nicht 
störende Handwerksbetriebe zumindest ausnahmsweise für zulässig zu erklären. 
Ansonsten sind alle Laden-Handwerksbetriebe, wie beispielsweise Kosmetiker, Fri-
seure, Augenoptiker, Hörgeräteakustiker, Bäcker etc. generell unzulässig und kön-
nen nicht einmal ausnahmsweise für zulässig erklärt werden. Durch die ausnahms-
weise Zulassung wird unseres Erachtens in ausreichendem Maße sichergestellt, 
dass die gewünschte Gebietscharakteristik beibehalten werden kann und die Ver-
kehrsbelastung gering gehalten wird. 

Kenntnisnahme und Zurückweisung  
Wie bereits in der Stellungnahme zur Frühzeitigen Beteiligung dargelegt werden die 
gemäß § 4 (2) BauNVO allgemein zulässigen Handwerksbetriebe nur in dem südlich 
der privaten Erschließungsachse (gr1,fr1) liegenden Baugebiet ausgeschlossen, um 
zusätzlichen Verkehr und daraus resultierende Lärmstörungen (durch häufigeres Zu-
und Abfahren, Be- und Entladen) im Wohngebiet zu vermeiden. Der „Boulevard“ mit 
den südlich anschließenden Wohnbauten ist als autoarmes Quartier angedacht. Das 
geplante Erschließungsnetz kann und soll zugunsten einer attraktiven Aufenthalts-
qualität, keine zusätzlichen verkehrserzeugenden Nutzungen aufnehmen. Ebenso 
soll der Wohnnutzung der Vorzug gegeben werden. Handwerksbetriebe können im 
unmittelbar angrenzenden festgesetzten Urbanen Gebiet sowie im WA2 und WA4 ih-
ren Platz finden. 
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10 Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg e.V. (LNV), 
     Naturschutzbund Deutschland (NABU) 

Abwägungsvorschlag 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme und Zurückweisung 
Die Anregungen wurden geprüft: Das Protokoll der Altlasten-Bewertungskommission 
selbst ist nicht Bestandteil des Bebauungsplanverfahrens. Das Protokoll der Kom-
mission ist keine Unterlage der Stadt Backnang. Eine Einsichtnahme kann jedoch 
beim Landratsamt RMK beantragt werden.  
Die Ergebnisse der Altlasten-Bewertungskommission sind in den Gutachten entspre-
chend berücksichtig worden. Sie sind als Grundlage in das Sanierungskonzept ein-
geflossen und wurden entsprechend berücksichtigt. Das Protokoll selbst ist daher 
nicht Bestandteil der Offenlageunterlagen. Die Abstimmung erfolgte auf höherer Ver-
waltungsebene, die Regelungsinhalte bzw. Ergebnisse der Kommission wurden in 
den Gutachten zum Bebauungsplan verarbeitet und entsprechend berücksichtigt.  
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Kenntnisnahme 
Auf den Seiten 2 bis 4 der abgegebenen Stellungnahme erfolgt eine Zusammenfas-
sung aller Anregungen und „Forderungen“, welche auf den folgenden Seiten der ab-
gegebenen Stellungahme vertiefend erläutert werden. Eine Stellungnahme zu den 
jeweiligen genannten „Forderungen“ erfolgt an entsprechender Stelle der Abwä-
gungstabelle, wo die einzelnen Forderungen erläutert werden. 
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Kenntnisnahme 
Auf den Seiten 2 bis 4 der abgegebenen Stellungnahme erfolgt eine Zusammenfas-
sung aller Anregungen und „Forderungen“, welche auf den folgenden Seiten der ab-
gegebenen Stellungahme vertiefend erläutert werden. Eine Stellungnahme zu den 
jeweiligen genannten „Forderungen“ erfolgt an entsprechender Stelle der Abwä-
gungstabelle, wo die einzelnen Forderungen erläutert werden. 
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Kenntnisnahme 
Auf den Seiten 2 bis 4 der abgegebenen Stellungnahme erfolgt eine Zusammenfas-
sung aller Anregungen und „Forderungen“, welche auf den folgenden Seiten der ab-
gegebenen Stellungahme vertiefend erläutert werden. Eine Stellungnahme zu den 
jeweiligen genannten „Forderungen“ erfolgt an entsprechender Stelle der Abwä-
gungstabelle, wo die einzelnen Forderungen erläutert werden. 
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Zu Punkt 1 Altlasten im Boden: 
 
Kenntnisnahme 
Die abgegebene Stellungnahme zur Offenlage zu der Thematik 1. Altlasten im Bo-
den entspricht weitestgehend der abgegebenen Stellungnahme zur Frühzeitigen Be-
teiligung, welche in diesem Rahmen bereits umfangreich, wie folgt, abgewogen 
wurde: 
In der Ergänzenden Altlastenuntersuchung (von HPC Stand: 06.05.2020) wurde u.a. 
der Wirkungspfad Boden – Mensch untersucht. 
 
Auszug aus dem Gutachten: 
„ Im Zuge der aktuellen Untersuchungen auf dem Areal wurden im Untergrund zahl-
reiche Analysenwerte ermittelt, welche bezüglich der Prüfwerte für den Wirkungs-
pfad Boden - Mensch erhöht sind. ... Im Zuge der Entwicklung des Areals ist vor-
gesehen, dass prinzipiell keine derzeit anstehenden Böden im Wirkbereich für 
den Pfad Boden - Mensch belassen oder wieder eingebaut werden. Durch bauli-
che Maßnahmen wird eine Gefährdung über den Wirkungspfad Boden - Mensch 
ausgeschlossen. 
 
Für die Nutzung der Fläche (hier Gewerbe oder Wohnen) ist nach den gesetzlichen 
Regelungen der Wirkungspfad Boden-Mensch relevant. Im Zuge der Entwicklung 
des Areals werden die für diesen Wirkungspfad relevanten Böden in einer Tiefe bis 
mindestens 0,5 m unter künftiger Geländeoberkante aus sauberem Material herge-
stellt, so dass die relevanten Nutzungen ohne eine Gefahr für Menschen möglich 
sein werden. Böden in größeren Tiefen besitzen für den Wirkungspfad Boden-
Mensch keine Exposition. 
Böden aus größeren Tiefen besitzen somit lediglich eine Relevanz für den Wirkungs-
pfad Boden-Grundwasser. 
Im Bereich der Kinderspielfläche wird der Oberboden aus neuem, unbelastetem Ma-
terial neu hergestellt, die Prüfwerte für Kinderspielflächen werden somit eingehalten. 
Sanierungsziel der Maßnahme ist die Einhaltung der bodenschutzrechtlichen Vorga-
ben. Die Z-Werte sind abfallrechtliche Zuordnungswerte und dienen der Regelung 
zur Entsorgung und zum Einbau von mineralischen Materialien. Sie unterliegen dem 
vorsorgenden Bodenschutz, weshalb diese bei der Altlastenbearbeitung nur ergän-
zend Anwendung finden. 
Eine fachgutachterliche Begleitung der Maßnahme ist behördlicherseits gefordert.  
Eine vollständige Entsorgung sämtlichen belasteten Materials wäre unverhältnismä-
ßig und mit den geltenden gesetzlichen Regelungen nicht gedeckt. Eine Vorgabe, 
dass der Boden in einem Wohngebiet oder nach einer Sanierung vollständig unbe-
lastet sein soll, existiert nicht, sondern lediglich, dass von den Böden über die ver-
schiedenen Wirkungspfade keine Gefahren mehr ausgehen. Letzteres ist aber über 
die geplanten Maßnahmen sichergestellt, so dass weitergehende Maßnahmen nicht 
erforderlich sind. 
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Z-Werte sind abfallrechtliche Zuordnungswerte und dienen der Regelung zur Entsor-
gung und zum Einbau von mineralischen Materialien. Sie unterliegen dem vorsor-
genden Bodenschutz, weshalb diese bei der Altlastenbearbeitung nur ergänzend An-
wendung finden. Auch sind sie nicht primär anzuwenden, um Altlastensanierungen 
zu bewerten, veranlassen oder als Sanierungszielwert verwendet zu werden.  
 
Primär sind bei der Gefährdungsabschätzung von Altlasten und der Altlastensanie-
rung die Prüfwerte der Bundesbodenbodenschutzverordnung für den Ort der Beur-
teilung und für die entsprechenden Wirkungspfade anzuwenden. Ziel der Sanierung 
ist, eine Gefährdung über die relevanten Wirkungspfade Boden-Mensch und Boden-
Grundwasser mit verhältnismäßigen Mitteln zu unterbinden.  
 
Im vorliegenden Projekt können die Gefährdungen mit den beschriebenen Mitteln 
vollständig abgewendet werden, ohne dass alle Belastungen im Boden auf das Ni-
veau der Vorsorgewerte abgesenkt werden müssen. Insofern ist ein schadloses Be-
lassen von Bodenbelastungen in Bereichen mit Versiegelungen möglich, ohne dass 
daraus eine nicht hinnehmbare Gefahr für die Schutzgüter entsteht. 
 
Im geplanten Retentionsraum sind keine Versiegelungsmaßnahmen vorgesehen. Es 
wird entsprechend der Vorgaben der Bewertungskommission die künstliche Auffül-
lung ausgekoffert und mittels Bodenaustausch saniert. Um eine schadstofffreie Ver-
sickerung zu gewährleisten, wird der anstehende Boden in Bereichen, in denen aus 
der Vorerkundung Belastungen bekannt sind, auf der gesamten Sickerstrecke ge-
mäß BBodSchV untersucht. Der anstehende Boden wird ausgetauscht, sofern die 
Prüfwerte BBodSchV für den Wirkungspfad Boden – Grundwasser am Ort der Pro-
benahme nicht eingehalten werden können. Die Modellierung der Retentionsfläche 
erfolgt mit geeigneten Bodenmaterial, das die Vorsorgewerte der BBodSchV einhält 
und bezüglich der Bodenart für eine Versickerung geeignet ist. Damit soll sicherge-
stellt werden, dass Versickerung von Niederschlagswasser in Grundwasser nur 
durch unbelastetes Bodenmaterial erfolgt und somit keine Gefährdung des Wir-
kungspfads Boden – Grundwasser besteht. Die Untersuchungsergebnisse der jewei-
ligen Bodenproben werden mit den Fachbehörden abgestimmt. 
 
Die in Bezug auf die Altlasten anzuwendenden Bewertungsmaßstäbe finden sich 
ausführlich im Gutachten HPC 2195635(1b) vom 06.05.2020. 
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siehe oben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
siehe oben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Punkt 2 Altlasten im Grundwasser, Wirkungspfad Boden-Grundwasser unter 
Berücksichtigung der Bewertungssitzung vom 09.09.2020: 
 
Kenntnisnahme 
 
Die E-Max Werte werden bereits heute eingehalten (s. Gutachten HPC 2152051(5b) 
vom 06.05.2020 
 
Eine vollständige Beseitigung aller Schadstoffe ist nicht verhältnismäßig. 
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Auf Ebene des Bebauungsplanverfahrens mit den entsprechend durchgerührten um-
fangreichen Untersuchungen sowie zu treffenden und umzusetzenden Maßnahmen 
kann eine gefahrlose Realisierung des Quartiers als Wohn- und Arbeitsstand sicher-
gestellt werden. 
 
Kenntnisnahme 
Die Anregungen wurden geprüft: Alle notwendigen Unterlagen wurden der Offenlage 
beigefügt. Das Protokoll der Altlasten-Bewertungskommission selbst ist nicht Be-
standteil des Bebauungsplanverfahrens. Das Protokoll der Kommission ist keine Un-
terlage der Stadt Backnang. Eine Einsichtnahme kann jedoch beim Landratsamt 
RMK beantragt werden.  
Die Ergebnisse der Altlasten-Bewertungskommission sind in den Gutachten entspre-
chend berücksichtig worden. Sie sind als Grundlage in das Sanierungskonzept ein-
geflossen und wurden entsprechend berücksichtigt. Das Protokoll selbst ist daher 
nicht Bestandteil der Offenlageunterlagen. Die Abstimmung erfolgte auf höherer Ver-
waltungsebene. Die Regelungsinhalte bzw. Ergebnisse der Kommission sind als we-
sentlicher Bestandteil der Gutachten zum Bebauungsplan eingeflossen und entspre-
chend berücksichtigt. Die entsprechenden Gutachten wurden der Offenlage beige-
fügt und lagen somit mit aus. 
 
 
Zu Punkt 2.1 Wirkungspfad Boden - Grundwasser 
 
Kenntnisnahme 
Die Altlastensituation wurde mit den entsprechenden Fachbehörden abgestimmt und 
befindet sich weiterhin in enger Abstimmung. 
Es wurden von den Fachbehörden Anforderungen und Maßnahmen (Monitoring, 
etc.) zum Grundwasser- und Bodenschutz gefordert, welche entsprechend beachtet 
und umgesetzt werden. 
 
 
 
Kenntnisnahme 
Die VwV Orientierungswerte ist mit dem Datum 01.01.2006 ungültig und wird nur als 
orientierender Hinweis verwendet. 
Als Grundlage der Bewertung wird die derzeit gültige Gesetzgebung, das Bundes-
Bodenschutz-Gesetz (BBodSchG) und die Bundes-Bodenschutz und Altlastenver-
ordnung (BBodSchV) herangezogen. 
 
Es wurde ein Sanierungskonzept erstellt. Die Regelungsinhalte bzw. Ergebnisse der 
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Altlastenbewertungs-Kommission sind als wesentlicher Bestandteil zum Bebauungs-
plan eingeflossen und dort entsprechend berücksichtigt. Diese Maßnahmen sind ge-
sondert in einem Erschließungsvertrag gesichert. 
 
Kenntnisnahme 
Die Altlastenbewertung wurde mit dem automatisierten Programm „XUMA“ vorge-
nommen, in welchem die gesetzlich anzusetzenden Werte und Vorgaben bereits im-
plementiert sind. Das Programm XUMA ist ein gängiges Programm für die Bewer-
tung bzw. Priorisierung von Verdachtsflächen, altlastverdächtigen Flächen, schädli-
chen Bodenveränderungen und Altlasten nach dem baden-württembergischen Ver-
fahren. In der Altlastenbewertung des Programmes „XUMA“ gibt es in der aktuellen 
Version ein Auswahlspektrum an Eingabefeldern für den Branchenbereich Lederfab-
riken und den Branchenbereich Gerbereien jeglicher Art (ca. 70 Eingabemasken ins-
gesamt). Für Gerbereien wird ein r0i-Wert von 3,2 angesetzt. Der vorgegebene r0i-
Wert kann in der XUMA-Bewertung durch fachlich begründete Zu- oder Abschläge in 
einem Bereich zwischen +2,0 und +4,5 liegen. 
 
Kenntnisnahme 
Die Altlastenbewertung erfolgt im Einklang mit dem geltenden Recht. In Backnang 
wird die Altlastenbewertung mittels der Anwendung XUMA ermittelt. 
 
Kenntnisnahme 
Die Altlastenbewertung erfolgt im Einklang mit dem geltenden Recht. In Backnang 
wird die Altlastenbewertung mittels der Anwendung XUMA ermittelt. 
Ein Hinweis über den Einsatz von PCP, DDT und/ oder Lindan liegt nicht vor. 
 
Kenntnisnahme 
Die Werte für r0 werden nicht angenommen. Das Priorisierungsverfahren (Programm 
XUMA) berücksichtigt alle fachlich anzusetzenden Werte und Vorgaben des/ der 
BBodSchG/ BBodSchV. Die Bewertung der Stoffgefährlichkeit von Altablagerungen 
unterliegt anderen Bewertungskriterien als die Stoffgefährlichkeit von Altstandorten 
(„Altlastenbewertung – Priorisierungs- und Bewertungsverfahren Baden-Württem-
berg“, LUBW, Februar 2016). 
 
Kenntnisnahme 
Die Werte für r0 werden nicht angenommen. Das Priorisierungsverfahren (Programm 
XUMA) berücksichtigt alle fachlich anzusetzenden Werte und Vorgaben des/ der 
BBodSchG/ BBodSchV. 
Zu- und Abschläge erfolgen anhand fachlicher Kriterien sowie der Umgebungssitua-
tion, wie beispielsweise Anzahl der Prüfwertüberschreitungen im Wasser, Größe der 
ehemaligen Betriebsfläche oder das vorhanden sein von Lagerflächen. 
Es liegen keine Hinweise über den Wiedereinbau von Ammonium-belasteter gebro-
chener Bausubstanz vor. 
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Die Konzentrationsmessungen erfolgten auch vor der Teilsanierung in gleicher Größen-
ordnung. 
 
 
Kenntnisnahme 
Die Werte für r0 werden nicht angenommen. Das Priorisierungsverfahren (Programm 
XUMA) berücksichtigt alle fachlich anzusetzenden Werte und Vorgaben des/ der 
BBodSchG/ BBodSchV. 
Der angesetzte Wert beläuft sich auf 38µ/l. Dieser entspricht der Berechnungsgrundlage 
der Sickerwasserprognose. 
 
s.o. (nicht mehr gültig) 
 
Kenntnisnahme 
Für Ammonium liegt in der BBodSchV kein Prüfwert für der Wirkungspfad Boden-Grund-
wasser vor. Ersatzweise wird für Ammonium der Schwellenwert der Grundwasserverord-
nung herangezogen, der im Zuge der Gefährdungsabschätzung nicht den Prüfwerten 
gleichzusetzen ist. 
 
Im Untersuchungsgebiet liegt kein Tertiär vor. Unterhalb der quartären Flussablagerun-
gen stehen Kalksteine des oberen Muschelkalkes an („Meißner-Formation moM). Da die 
Meißner-Formation an der Oberfläche aufgeschlossen ist, sind die quartären Ablagerun-
gen hydraulisch mit dem oberen Muschelkalk verbunden. Es handelt sich hier um einen 
Grundwasserleiter. 
 
Kenntnisnahme 
Der E-Max-Wert für Ammonium ist nicht überschritten. 
 
Kenntnisnahme 
zu Ziff. 1.: Die Werte für r0 werden nicht angenommen, sondern von dem gängigen Be-
wertungs-Programm XUMA berechnet. 
 
zu Ziff. 2.: Die Werte für r0 werden nicht angenommen, sondern von dem gängigen Be-
wertungs-Programm XUMA vorgegeben. Für den Parameter Ammonium existieren in der 
BBodSchV keine Prüfwerte. 
Für Ammonium wird ein vollständiger natürlicher Abbau bzw. eine vollständige Umwand-
lung zu NO3 nachgewiesen. 
 
zu Ziff. 3.: Zu diesem Sachverhalt liegen weder Akten über eine Nutzung als  
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Plexiglasfabrik noch über einen potentiellen Schadensfall durch Auslaufen von Pro-
duktionsmitteln vor. Im Zuge der umfassenden flächendeckenden Untersuchungen 
haben sich keinerlei Hinweise zum benannten Sachverhalt ergeben. 
 
Kenntnisnahme 
zu Ziff. 2.1.2: Die Prüfwertüberschreitungen auf dem Areal Obere Walke werden an 
zwei Kontrollebenen in Grundwassermessstellen untersucht. Die Kontrollebene 1 bil-
det das Schadenszentrum, die Kontrollebene 2 bildet den Rand des Altstandorts im 
Abstrom. Die Immissionsbedingungen werden an der inneren Kontrollebene zwar 
überschritten, an der äußeren Kontrollebene im weiteren Abstrom des Standorts je-
doch eingehalten. Die Emissionsbedingungen werden an beiden Kontrollebenen ein-
gehalten. Eine Einstufung der Handlungsbedarf auf K/Gefahrenlage hinnehmbar ist 
somit zulässig. Es wird hiermit auf das Gutachten 2152051(b) vom 06.05.2020 von 
HPC hingewiesen. Angesichts großflächiger Versiegelung sowie bereichsweisen 
Aushubs im Zuge der Neubebauung des Areals sind weitere Verbesserungen der 
Grundwasserqualität zu erwarten. 
Prüfkriterien für „flächendeckende Toleranzwerte“ sind uns nicht bekannt. 
Gemäß BBodSchV sind Sanierungsmaßnahmen einer Prüfung der Verhältnismäßig-
keit zu unterziehen. Ein vollständiger Aushub des Areals ist nach dem Gesetzt nicht 
herzuleiten, da dies zur Abwehr von Gefahren nicht erforderlich ist. 
 
Kenntnisnahme 
zu Ziff. 2.1.3: s.o. , die E-Max-Werte werden nicht überschritten. 
Die Maßnahmen erfolgen im Zuge der Neubebauung. Diese lassen eine Verbesse-
rung der Grundwasserqualität erwarten. 
Das Grundwassermonitoring läuft seit 2015. 
 
Diese Forderung widerspricht vollumfänglich der Maßgabe des Bundebodenschutz-
gesetzes. 
 
Kenntnisnahme 
zu Ziff. 2.1.4: Alle notwendigen Unterlagen wurden der Offenlage beigefügt.  
Die Anregungen berühren einen Sachverhalt, der mit der konkreten Ausführung und 
Umsetzung der späteren Baumaßnahmen (Baugenehmigungsverfahren) im Plange-
biet zusammenhängt. Im Zuge der weiteren Umsetzungsplanung werden die be-
nannten Maßnahmen berücksichtig. Die hervorgebrachten Anregungen werden in 
den Gutachten behandelt und somit abgedeckt. 
 
 
Ein Grundwassermonitoring dient der Kontrolle, dass keine Verschlechterung eintritt 
und der Dokumentation möglicherweise festzustellender Verbesserungen der Grund-
wasserqualität. 
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Kenntnisnahme 
zu Ziff. 2.1.5: Das Gutachten zum Grundwassermonitoring deckt die hervorgebrachten 
Anregungen ab. 

Auszug aus dem Gutachten Grundwasser-Monitoring von HPC, S.13: 
Die Auswertung der Ergebnisse in Bezug auf natürliche Abbau- und Rückhalteprozesse 
der für den Standort wesentlichen Schadstoffe Arsen (Immobilisierung) und Ammonium 
(Schadstoffabbau) lässt über den Untersuchungszeitraum folgende Schlussfolgerungen 
zu: 
• Ammonium weist am Übergang von der Oberen Walke II zur Oberen Walke I, nachge-
wiesen an GWM 5, die höchsten Werte auf. Über den Untersuchungszeitraum deutet sich 
ein Rückgang an, jedoch ist parallel dazu eine Zunahme an GWM 4 festzustellen, wes-
halb hier eine Verlagerung anzunehmen ist. Der Schwellenwert [9] ist in GWM 5 (Kontrol-
lebene1) ca. um den Faktor 40 bis 60 überschritten. Im weiteren Abstrom (Kontrollebene 
2) gehen die Ammonium-Werte deutlich zurück, was auf natürliche Abbau- und Umwand-
lungsprozesse zurückgeführt werden kann. Bereits im Abstrom der Oberen Walke I wer-
den die zulässigen Immissionen eingehalten. Durch eine Versickerung von Nieder-
schlagswasser kann über Sauerstoffzufuhr ein Ammoniumabbau verbessert werden. 
• Arsen liegt ebenfalls am Übergang der Oberen Walke II zur Oberen Walke I an GWM 5 
mit den höchsten Werten vor. Der Prüfer [1] ist ca. um den Faktor 3 bis 6 überschritten. 
Im weiteren Abstrom der Oberen Walke I werden sowohl die maximal zulässigen Kon-
zentrationen (Immission) wie auch die maximal zulässigen Frachten (Emission) eingehal-
ten. 
 
Angesichts der großflächigen Versiegelung im Zuge der Neubebauung der Oberen Walke 
II sowie des weiteren Aushubs von gewissen Massen an kontaminiertem Bodenmaterial 
sind weitere Verbesserungen der Grundwasserqualität zu erwarten. 
 
Die zu beprobenden relevanten Messstellen sind mit den Fachbehörden abgestimmt.  
 
 
Ein Grundwassermonitoring dient der Kontrolle, dass keine Verschlechterung eintritt und 
der Dokumentation möglicherweise festzustellender Verbesserungen der Grundwasser-
qualität. 
 
Tiefgaragen und Unterkellerungen sind entsprechend des städtebaulichen Konzeptes so-
wie einer optimalen Nutzung der Gebäude notwendig. Dies führt zu entsprechendem Bo-
denaushub an den betreffenden Stellen im Quartier und gleichzeitig durch den durchge-
führten Bodenaushub zu einer Verbesserung. 
Im vorliegenden Projekt können die Gefährdungen mit den beschriebenen Mitteln voll-
ständig abgewendet werden, ohne dass alle Belastungen im Boden auf das Niveau der 
Vorsorgewerte abgesenkt werden müssen. Insofern ist ein schadloses Belassen von Bo-
denbelastungen in Bereichen mit Versiegelungen möglich, ohne dass daraus eine nicht 
hinnehmbare Gefahr für die Schutzgüter entsteht. 

Eine vollständige Beseitigung aller Schadstoffe ist nicht verhältnismäßig. 
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Kenntnisnahme 
Die abgegebene Stellungnahme entspricht weitestgehend der abgegebenen Stel-
lungnahme zur Frühzeitigen Beteiligung, welche in diesem Rahmen bereits umfäng-
lich, wie folgt, abgewogen wurde: 
 
Die Grundwasserfließverhältnisse wurden im Zuge des Grundwassermonitorings 
ausgiebig untersucht und dabei Wasserhoch- und -niedrigstände gemessen. Für die 
relevanten Zustände wurden Grundwassergleichenpläne erstellt und für die Bewer-
tung verwendet. Das Grundwasser im ersten Aquifer erschließt quartäre Talablage-
rungen, die jedoch ohne wesentliche Trennlage an den Grundwasserleiter des Obe-
ren Muschelkalk angeschlossen sind. Dass sich im Untersuchungszeitraum höhere 
und geringere Schadstoffkonzentrationen messen lassen, ist völlig normal in natürli-
chen, heterogen und anisotrop aufgebauten Grundwassersystemen. Durch die Gut-
achten wird prognostiziert, dass durch die Baumaßnahme eine Verbesserung der 
Grundwasserqualität erreicht werden kann. Dass die Prüfwerte kurzfristig eingehal-
ten werden können, ist nicht mit Sicherheit vorherzusagen. Dies wäre auch bei ei-
nem vollständigen Aushub der oberen Bodenschichten nicht gewährleistet, da sich 
die Schadstoffe während der langjährigen Gerbereinutzung bis in die Kluftsysteme 
des Muschelkalk-Aquifers ausgebreitet haben. Deshalb sind die durch den Gutachter 
vorgeschlagenen und in der Bewertungskommission beschlossenen Maßnahmen 
eine Abwägung unter Berücksichtigung der Verhältnismäßigkeit und der Wirksam-
keit.  
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Die Grundwassermessstellen, die für das weitere Grundwassermonitoring benötigt 
werden, bleiben erhalten oder werden ersetzt. 
 
 
 
 
 
Zu Punkt 3. Schutz streng geschützter Tierarten: 
Die abgegebene Stellungnahme entspricht weitestgehend der abgegebenen Stel-
lungnahme zur Frühzeitigen Beteiligung, welche in diesem Rahmen bereits umfang-
reich abgewogen wurde. 
 
Kenntnisnahme, Zurückweisung und Zustimmung 
Das Plangebiet wurde nunmehr hinreichend untersucht. Dies wurde in einem geson-
derten Termin mit dem LRA (bei dem ebenfalls Vertreter der Naturschutzverbände  
anwesend waren) abgestimmt und bestätigt. 
 
Weitere Untersuchungen bzw. Maßnahmen sind nur im Rahmen des bereits in den 
Gutachten formulierten Maßnahmen vorzunehmen/ zu beachten (z.B. Inspektion der 
Gebäude auf Fledermäuse, wenn der Abriss in den Sommermonaten geplant ist, ...). 
 
zu Punkt 3.1. Fledermäuse: 
Die Gutachten werden, wie üblich bei der Stadt Backnang, durch qualifizierte Fach-
gutachter erstellt, denen die fachspezifischen Anforderungen an die Gutachten be-
kannt sind und diese umfassend abgearbeitet werden. Ebenso wurden diese mit den 
zuständigen Fachämtern umfangreich abgestimmt. 
 
Die Untersuchungen zu Fledermäusen wurden seinerzeit durch eine erfahrene Fle-
dermauskundlerin vorgenommen, der die fachspezifischen Anforderungen bekannt 
sind. Dies wurde umfassend abgearbeitet. 
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Die Untersuchungen zum Artenschutz wurden jedoch aktualisiert und lagen zum Be-
bauungsplan-Entwurf aus. Hierbei erfolgte neben einer ergänzenden Überprüfung 
zum Vorkommen der Zauneidechse, eine Plausibilitätsprüfung zu Fledermäusen so-
wie Schmetterlingen. Die Ergebnisse wurden bei einem gemeinsamen Termin per 
Videokonferenz am 19.11.2020 mit dem LRA, dem Fachplaner, Vertretern des 
NABU/ BUND, der Stadt und dem Eigentümer erörtert. Von Seiten des LRA sind die 
Untersuchungen schlüssig und nachvollziehbar. Das Plangebiet wurde Betreff des 
Artenschutzes hinreichend untersucht.  
 
Die Ergebnisse des Gutachtens sind in den Umweltbericht und die Begründung ein-
geflossen sowie im Textteil unter Ziff. 8 Artenschutz Vermeidungsmaßnahmen zum 
Schutz von Fledermäusen aufgenommen. Vor Abriss von Gebäuden ist hierbei zuvor 
eine Inspektion und ggf. eine Ausflugskontrolle erforderlich. 
 
Im Plangebiet „Gartenstraße/ Obere Walke“ sind ab Herbst 2021 Baumaßnahmen 
geplant, die den Abbruch der Bestandsgebäude vorsehen. Mit dem beauftragten 
Leistungsrahmen zur Umweltbaubegleitung durch die DIBAG Industriebau AG hat 
am 04.05.2021 eine Übersichtsbegehung inklusive Innenbegehung der Bestandsge-
bäude stattgefunden, bei der Habitatpotentiale für Wochenstuben- und Winterquar-
tiere gebäudebesiedelnder Fledermausarten an dem Gebäudekomplex Gartenstraße 
106 festgestellt wurden. Um Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG auszuschlie-
ßen, wurden 5 Detektorbegehungen zur Untersuchung der Wochenstubenzeit von 
Fledermäusen durchgeführt. Dabei wurde eine unregelmäßige Quartiers-nutzung 
des hohen Backsteingebäudes in Gartenstraße 106 durch Einzeltiere der Zwergfle-
der-maus (Pipistrellus pipistrellus) festgestellt. An den übrigen Bestandsgebäuden 
wurde keine Quartiersnutzung festgestellt. Aufgrund der geringen Aktivität von Fle-
dermäusen an den Abbruchgebäuden ist eine Nutzung als Winterquartier durch eine 
größere Gruppe Fledermäuse unwahrscheinlich. Eine Nutzung durch Einzeltiere 
kann nicht ausgeschlossen werden, weshalb der Gebäudeabbruch bestenfalls noch 
vor der Winterschlafzeit von Fledermäusen erfolgen sollte. Zur Vermeidung einer Tö-
tung von Einzeltieren (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) empfiehlt sich unmittelbar vor 
dem Gebäudeabbruch eine Aus- bzw. Einflugkontrolle in einer warmen, trockenen 
Nacht.  
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Zu Punkt 3.2 Zauneidechsen 
 
Kenntnisnahme und Zurückweisung 
Das Plangebiet wurde nunmehr hinreichend untersucht. Dies wurde in einem geson-
derten Termin mit dem LRA (bei dem ebenfalls Vertreter der Naturschutzverbände 
anwesend waren) abgestimmt und bestätigt. 
 
Die Gutachten werden, wie üblich bei der Stadt Backnang, durch qualifizierte Fach-
gutachter erstellt, denen die fachspezifischen Anforderungen an die Gutachten be-
kannt sind und diese umfassend abgearbeitet werden. Ebenso wurden diese mit den 
zuständigen Fachämtern nunmehr umfangreich abgestimmt. 
 
Der Reptilien-Schutzzaun war 2020 stellenweise in einem schlechten Zustand, teils 
niederliegend oder so mit Pflanzen überwachsen, dass Eidechsen den Zaun ohne 
größere Mühe überwinden und in das Plangebiet hätten eindringen können. Auf-
grund der Zaunschäden und dessen Überwucherungen, sowie der Sichtung von 
Zauneidechsen innerhalb sowie randlich des Plangebietes wurde eine erneute arten-
schutzrechtliche Prüfung sowie Plausibilisierung und Aktualisierung der bereits vor-
handenen Gutachten zum Artenschutz vorgenommen. Der Untersuchungsrahmen 
wurde mit dem LRA abgestimmt. Es konnten wiederholt keine Zauneidechsen nach-
gewiesen werden. 
Die Ergebnisse der ergänzenden Untersuchung zum Artenschutz wurden bei einem 
gemeinsamen Termin per Videokonferenz am 19.11.2020 mit dem LRA, dem Fach-
planer, Vertretern des NABU/ BUND, der Stadt und dem Eigentümer erörtert. Von 
Seiten des LRA sind die Untersuchungen schlüssig und nachvollziehbar. 
 
Die Folienabdichtung und Amphibienschutzzäune werden seit Mai 2021 in 14-tägi-
gen Abständen auf ihren Zustand kontrolliert. Die dazugehörigen Beobachtungen 
werden in regelmäßigen Protokollen dokumentiert. Die Umweltbaubegleitung wird 
aktiv, sobald alle notwendigen Untersuchungen abgeschlossen und die umzusetzen-
den Auflagen festgelegt wurden. 
 
 
zum Punkt Teilnahme des LNV an Begehungen: 
Kenntnisnahme 
Eine Teilnahme von Naturschutzverbänden an gutachterlichen Untersuchungen ist 
gesetzlich nicht vorgeschrieben. Die Kontrollinstanz ist das Landratsamt. 
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siehe oben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme und Zurückweisung  
Die Aussage ist in dieser Form nicht gefallen. Es ist unstreitig, dass der Zaun 
nicht intakt war. Dieser wird zwischenzeitlich regelmäßig geprüft und instandge-
halten. Eine Überprüfung und Plausibilisierung des Sachverhaltes Zauneidech-
sen ist erfolgt und mit dem LRA abgestimmt. 
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zu Punkt 3.2. Schmetterlinge: 
 
Kenntnisnahme und Zurückweisung 
Das Plangebiet wurde nunmehr hinreichend untersucht. Dies wurde in einem geson-
derten Termin mit dem LRA (bei dem ebenfalls Vertreter der Naturschutzverbände 
anwesend waren) abgestimmt und bestätigt. 
 
Die abgegebene Stellungnahme zur Offenlage entspricht weitestgehend der bereits 
zur Frühzeitigen Beteiligung abgegebenen Stellungahme zur Thematik Schmetter-
linge und wurde in diesem Rahmen bereits umfänglich, wie folgt, abgewogen: 
 
Bezüglich der GutachterInnen und ihrem Fachgebiet muss etwas richtig gestellt wer-
den. Die in der Stellungnahme benannte Biologin Frau Dipl. Biol. Katja Wallmeyer, 
ist eine erfahrene Fledermauskundlerin und nicht wie in der Stellungnahme darge-
stellt für die Untersuchung der Schmetterlinge verantwortlich gewesen. 
 
Bereits im Jahr 2016 gab es keine Hinweise auf das Vorkommen des Großen Feuer-
falters oder des Nachtkerzenschwärmers obwohl sich auf den Ruderalflächen des 
Plangebiets durchaus Wirtspflanzen der beiden Arten eingefunden hatten. Allerdings 
wurden, wie in der abgegebenen Stellungnahme benannt, für die Erfassung des 
Großen Feuerfalters nicht optimale Zeiträume beachtet. In der erneuten Untersu-
chung im Jahr 2020 lag der Fokus der Überprüfung zwar bei den Zauneidechsen, in 
Abstimmung mit dem LRA wurden jedoch die Aussagen der bestehenden Untersu-
chungen auf ihre Gültigkeit plausibilisiert. Bei den Begehungen am 21.07.2020 sowie 
am 07.09.2020 und am 21.09.2020 wurde auf Imagines des Großen Feuerfalters ge-
achtet. Eine Suche nach Eigelegen oder Raupen erübrigte sich weitestgehend, da 
sich die Flächen gegenüber den Jahren 2016 und 2018 durch die Auslage von Fo-
lien erheblich verändert hat, und potenzielle Wirtspflanzen der Gattung Rumex kaum 
noch vorhanden waren. Eine stichprobenartige Überprüfung der Wirtspflanzen ergab 
keine Hinweise auf Eigelege oder Raupen. Imagines waren nicht zu beobachten. 
 
In Rücksprache mit dem Gutachter zu den Flugzeiten des Großen Feuerfalters wi-
derspricht sich hier der Kritiker. Zunächst verweist er auf eigene Flugbeobachtungen 
in der Backnanger Bucht u.a. im September 2018 (S. 18, linke Spalte oben) um dann 
zu behaupten, die durchgeführten September-Termine lägen außerhalb der Flugzeit 
dieser Art (im Text weiter unten). Im selben Jahr hat der Gutachter sowohl im August 
als auch noch bis Mitte September in anderen Gebieten (u.a. im Hohenlohekreis) 
Imagines des Großen Feuerfalters beobachtet. 
 
Der östliche Bereich wurde ebenfalls abgesucht, die Rumex-Bestände waren dort 
überschaubar. Eine stichprobenartige Überprüfung der Wirtspflanzen ergab auch 
hierkeine Hinweise auf Eigelege oder Raupen. Imagines waren nicht zu beobachten. 
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Imagines hätten doch auch irgendwann auftreten können, da hat Herr Dahl doch ein 
Auge dafür. Ein konkreter Nachweis fehlt jedoch. 
 
Eine stichprobenartige Überprüfung der Wirtspflanzen (Nachtkerzen) nach charakte-
ristischen Fraßspuren oder nach Kotpellets der Raupen ergab auch keinen Hinweis 
auf ein Vorkommen des Nachtkerzenschwärmers. 
 
Mit der „Ergänzenden Überprüfung zum Vorkommen der Zauneidechse, eine Plausi-
bilitätsprüfung mit Anmerkungen zu den Fledermäusen und Schmetterlingen“ vom 
Büro Stauss & Turni, Tübingen mit Stand vom 23.10.2020, liegen nunmehr alle not-
wendigen Gutachten zum Artenschutz mit entsprechend durchzuführenden und ein-
zuhaltenden Maßnahmen vor.  
Die daraus resultierenden Vermeidungs-Maßnahmen wurden in die textlichen Fest-
setzungen aufgenommen. 
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Zu Punkt 4. Hochwasserproblematik: 
Die abgegebene Stellungnahme zur Offenlage entspricht weitestgehend der bereits zur 
Frühzeitigen Beteiligung abgegebenen Stellungahme zur Thematik Hochwasserproble-
matik und wurde in diesem Rahmen bereits umfänglich, wie folgt, abgewogen: 
 
Kenntnisnahme 
Solange keine fortgeschriebenen Hochwassergefahrenkarten im Einzugsgebiet der Murr 
vorliegen, sind die Hochwassergefahrenkarten aus dem Jahr 2010, zur Bewertung, ob 
Vorhabenbereiche im festgesetzten Überschwemmungsgebiet liegen oder nicht, heran-
zuziehen. Die Hochwassergefahrenkarte aus dem Jahr 2010 stellt somit die derzeit gül-
tige Abgrenzung des Überschwemmungsgebietes dar. 
Allerdings haben die Hochwassergefahrenkarten des Landes Baden-Württemberg recht-
lich eine deklaratorische Wirkung, was bedeutet, dass sofern Kenntnisse von einer ab-
weichenden Überflutungssituation vorliegen, diese heranzuziehen sind. Nachdem auf 
dem Areal der Oberen Walke nach der Veröffentlichung der Hochwassergefahrenkarten 
im Jahr 2010 massive topografische Veränderungen stattgefunden haben ,wird im Daten- 
und Kartendienst der LUBW für diesen Bereich auf eine mögliche Änderung und Fort-
schreibung verwiesen. Der zugehörige Meldungstext lautet wie folgt: 
„Im Bereich der "Oberen Walke" wurden teilweise Gebäude abgebrochen, zum Teil wie-
der neu errichtet sowie topographische Geländeveränderungen vorgenommen. Insofern 
ist die Hochwassergefahrenkarte in diesem Bereich nicht mehr aktuell. ALLGEMEINER 
HINWEIS: Der vorliegende 'mögliche Änderungsbedarf' gibt Hinweise auf bauliche Maß-
nahmen oder andere Sachverhalte, die eine Veränderung der errechneten Überflutungs-
flächen bewirken können. Die Überprüfung auf Relevanz der Meldung und eine mögliche 
resultierende Änderung der Darstellung findet im Rahmen der 
Fortschreibung der HWGK statt. Die Eintragungen erheben keinen Anspruch auf Voll-
ständigkeit. Bei Fragen wenden Sie sich an die zuständige Behörde.“ 
 
Dementsprechend wurde durch das Ingenieurbüro Winkler und Partner GmbH im Feb-
ruar 2016, in Abstimmung mit dem Regierungspräsidium Stuttgart, Herrn Steidle, eine 
neue HQ100-Linie ermittelt, die die auf diesem Gebiet vor Inkrafttreten des Wassergeset-
zes am 22.12.2013 erfolgten Geländeveränderungen berücksichtigt. 
 
Der entsprechende Rahmen zur Bemessung der Retentionsflächen wurde somit mit den 
zuständigen Fachbehörden abgestimmt. Auf dieser Grundlage wurden die jeweiligen 
Ausführungen zum Hochwasserschutz durchgeplant und befinden sich in weiterer Ab-
stimmung mit den Fachbehörden. 
Der mit der Bebauung verloren gehende Retentionsraum wird durch die geplanten Re-
tentionsmulden beim HQ100 wertgleich innerhalb des Plangebietes ausgeglichen. Es ent-
steht gar ein Retentionsraumgewinn von ca. 1.140 m3. 
Der Retentionsausgleich erfolgt vollständig auf Flächen der DIBAG. 
 
zu Hochwasserschutz: 
Kenntnisnahme 
Die geplanten EFHs sind entsprechend der gutachterlichen Empfehlungen festgesetzt. 
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Die Festlegung des Freibords ist eine Empfehlung, keine gesetzliche Vorgabe. 
Mit den festgelegten EFH gem. Bebauungsplan-Entwurf wird nunmehr stets ein Frei-
bord von mindestens 0,5 m eingehalten. 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
Die Flächen der Oberen Walke befinden sich im Einzugsbereich HQextrem in dem 
hochwasserangepasstes Bauen notwendig wird. Dies erfordert bauliche Maßnah-
men zum Schutz der Gebäude vor möglichem eindringenden Wasser, um etwaige 
Hochwasserschäden zu Vermeiden und zu Vermindern. Somit sind auch Abschot-
tungen der Tiefgaragen erforderlich. Die künftigen Bewohner werden von dem 
Schutzkonzept in Kenntnis gesetzt. 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Punkt 5. Mobilitätskonzept: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
Die benannten Maßnahmen waren bereits Bestandteil des Mobilitätskonzeptes. 
 
 
 
 
 
Die Gutachten werden, wie üblich bei der Stadt Backnang, durch qualifizierte Fach-
gutachter erstellt, denen die fachspezifischen Anforderungen an die Gutachten be-
kannt sind und diese umfassend abgearbeitet werden. Die Zahlen sind dem Konzept 
zu entnehmen. 
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Kenntnisnahme und Zurückweisung 
Die Haushaltsbefragung bietet nur einen Anhaltspunkt zur Potentialabschätzung für 
die prozentuale Verringerung des Kfz-Verkehrs. Die Verkehrsbelastungen im Ver-
kehrsmodell der Stadt Backnang haben den Stand 2017 und beruhen auf Verkehrs-
zählungen aus 2016 und 2017. Die Abschätzung des zukünftigen Aufkommens so-
wie die Leistungsfähigkeitsberechnung basieren auf diesem aktuellen Stand. Somit 
verändert sich auch bei einem möglicherweise mittlerweile veränderten Modal-Split 
die Abschätzung für die Leistungsfähigkeitsermittlung nicht, da die Verkehrsbelas-
tungen im Straßennetz ausschlaggebend sind.  
 
Neben den 150 Wohneinheiten und 75 Pflegeplätzen, sind in Abschnitt A zusätzlich 
noch 3.000 qm Gewerbe (Arzt, Café) vorgesehen. Auf diese entfallen ca. 450 Fahr-
ten. Die Pflege erzeugt ca. 40 Fahrten (hauptsächlich Mitarbeiterverkehre) also je 
Pflegeplatz durchschnittlich ca. 0,5 Fahrten. 
Die Werte für die Bestandsbelastungen in der Gartenstraße stammen aus dem Ver-
kehrsmodell der Stadt Backnang, welchem wiederum Verkehrszählungen aus 2016 
und 2017 zugrunde liegen. Der Verkehrsrückgang im Verlauf der östlichen Garten-
straße wird bereits heute ermittelt. Die Verkehre setzen sich dabei neben dem Ein-
zelhandel auch aus Fahrten der Anwohner und Verkehren direkt im Bereich der Gar-
tenstraße und In der Taus zusammen, sodass die genannten Differenzen zwischen 
östlichem und westlichem Abschnitt der Gartenstraße entstehen.  
Aufgrund der Lage der Backnanger Innenstadt, des Bahnhofes und der B14, vertei-
len sich die Verkehre zum großen Teil in Richtung Westen, dies entspricht ebenso 
der heutigen Verkehrsverteilung. 
Bei den genannten Zahlen handelt es sich um Verkehrszahlen in der Spitzenstunde 
und damit um Kfz/h. Die 502+291 Fahrzeuge sind dabei Verkehre, die nicht Quell- 
bzw. Zielverkehre des Gebietes sind und somit lediglich geradeaus entlang der Gar-
tenstraße am Gebiet vorbeifahren. Somit verbleiben hier 126+32+84+21 = 263 Fahr-
zeuge, die in der Spitzenstunde die Neuaufsiedlung als Quelle bzw. Ziel haben, was 
ungefähr 12 % des täglichen Neuverkehres entspricht. Die auf Seite 10 genannten 
2.120 Kfz entsprechen dem Aufkommen über 24 Stunden. 
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Die Umsetzung der Maßnahmen des Mobilitätskonzeptes wird über einen Erschlie-
ßungsvertrag sichergestellt. 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
Die Darstellungen dienen zur Verdeutlichung der Erreichbarkeit aller wichtigen Ziele 
innerhalb sowie außerhalb Backnangs. Die Abbildungen stellen dabei die Richtun-
gen und Ziele zusammenfassend dar und gehen somit nicht detailliert auf jede Ört-
lichkeit ein. Selbstverständlich sind vom Gebiet aus auch der Bahnhof, das Gesund-
heitszentrum und die Schulzentren erreichbar. 
 
 
 
 
Zu Punkt 6. Frischluftgutachten / Klimagutachten: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
Als Referenz wurden die Verhältnisse der früheren gewerblichen Nutzungen be-
trachtet (Jahr 2008) als genehmigte Nutzung, die auch Grundlage des Klimaatlasses 
Region Stuttgart war. Für den Zwischenzustand nach Abriss bzw. Teilabriss wurde 
keine gesonderte Genehmigung bzw. kein besonderes Planrecht vorausgesetzt, der 
Grundlage für einen klimatischen Bezugsfall darstellen kann. 
Mit den beiden langgestreckten Gebäuden 2.5 und 2.9 (Gebäude-Nummerierung 
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Rahmenplan) werden für die dazwischen gelegenen geplanten Nutzungen die talpa-
rallelen Windströmungen bodennah eingeschränkt und führen zu vergleichbaren 
Durchlüftungsverhältnissen wie bei umbauten Hofbereichen, beispielsweise u-förmi-
gen Gebäudekomplexen. 
 
 
 
 
Zu Punkt 7. Lärmgutachten/ Schalltechnische Untersuchung: 
 
Kenntnisnahme und Zurückweisung 
Ausführung zu den Verkehrsdaten siehe oben unter Abwägungspunkt 5. Mobilitäts-
konzept. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme und Zurückweisung 
Die Annahme ist falsch. Die Verkehrsbelastungen im Verkehrsmodell der Stadt 
Backnang haben den Stand 2017 und beruhen auf Verkehrszählungen aus 2016 
und 2017. 

Ausführung zu den Verkehrsdaten siehe auch oben unter Abwägungspunkt 5. Mobi-
litätskonzept. 
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Zu Punkt 8. Wärmeversorgung und Solaranlage: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
Die Versorgung der künftigen Gebäude ist sichergestellt und befindet sich in Abstim-
mung mit den entsprechenden Ver- und Entsorgungsträgern. Die konkrete Planung 
ist nicht Bestandteil des Bebauungsplanverfahrens, wird jedoch wird im Rahmen der 
weiteren Umsetzungsplanung geregelt. 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
Die künftigen Gebäude auf der Oberen Walke werden entsprechend den geltenden 
Vorschriften errichtet. Betreff des Energiekonzeptes werden Photovoltaikanlagen 
momentan nur auf den benannten Gebäuden notwendig und benötigt. Die restlichen 
Dachflächen werden extensiv begrünt. 
Im Übrigen besteht eine Pflicht für die Errichtung von Solaranlagen bei Neubauten 
von Wohngebäuden momentan noch nicht. 
 
Zudem liegt bereits eine DGNB- Vorzertifizierung (Deutsche Gesellschaft für Nach-
haltiges Bauen) vor. Zu den Kernthemen zählen hierbei Klimaschutz (z.B. möglichst 
geringen CO2-Ausstoß in Planung und Bau sowie späteren Nutzung), Klimaanpas-
sung und Resilienz (z.B. Biodiversität, Mobilitätsmanagement-Strategien für auto-
freie Quartiere, u.a.). Dies ist jedoch nicht Bestandteil des Bebauungsplanverfah-
rens. 
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Kenntnisnahme 
Bei den hervorgebrachten Punkten handelt es sich um vergangene Tatbe-
stände. Diese sind nicht bebauungsplanverfahrens-relevant. 



Seite 42 von 78 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
Es erschließt sich bei der beigefügten Anlage 2 keine Bebauungsplanrelevanz. 
Es wird von einer Abwägung abgesehen. 
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11 BUND Abwägungsvorschlag 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
Die Anregungen wurden geprüft: Alle notwendigen Unterlagen wurden der Offenlage 
beigefügt. Das Protokoll der Altlasten-Bewertungskommission selbst ist nicht Be-
standteil des Bebauungsplanverfahrens. Das Protokoll der Kommission ist keine Un-
terlage der Stadt Backnang. Eine Einsichtnahme kann jedoch beim Landratsamt 
RMK beantragt werden.  
Die Ergebnisse der Altlasten-Bewertungskommission sind in den Gutachten entspre-
chend berücksichtig worden. Sie sind als Grundlage in das Sanierungskonzept ein-
geflossen und wurden entsprechend berücksichtigt. Das Protokoll selbst ist daher 
nicht Bestandteil der Offenlageunterlagen. Die Abstimmung erfolgte auf höherer Ver-
waltungsebene. Die Regelungsinhalte bzw. Ergebnisse der Kommission sind als we-
sentlicher Bestandteil der Gutachten zum Bebauungsplan eingeflossen und entspre-
chend berücksichtigt. Die entsprechenden Gutachten wurden der Offenlage beige-
fügt und lagen somit mit aus. 
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zu Punkt Erforderlichkeit der Planung: 
 
Kenntnisnahme und Zurückweisung 
Die Ausweisung des neuen Baugebietes erfolgt im Sinne einer künftigen nachhalti-
gen Siedlungsentwicklung der Stadt Backnang. Die Erforderlichkeit der Planung ist 
in der Begründung hinreichend dargelegt.  
„...Ein konkreter aktueller Bauflächenbedarf muss für ein stimmiges städtebauliches 
Konzept regelmäßig nicht vorliegen. Die Gemeinde darf auch für einen Bedarf pla-
nen, der sich erst in Zukunft abzeichnet. Eine andere, engmaschigere Betrachtungs-
weise würde die Städtebaupolitik der Gemeinde zu sehr einengen. Dies würde dem 
Sinn und Zweck des § 1 Abs. 3 Satz 1 BauGB nicht gerecht.“ Vgl. OVG Nordrhein-
Westfalen, Beschluss vom 14. Juli 2014 – 2 B 581/14.NE.  
Die vorrangige Ausrichtung der Bauleitplanung auf die Innenentwicklung ist bei der 
Festlegung der jeweiligen Ziele der Bauleitplanung (§ 1 Abs. 3 Satz 1) angemessen 
zu berücksichtigen. Hierfür besteht für das Plangebiet ein städtebaulich, schlüssiges 
Konzept. Auf Grundlage des erstellten Konzeptes soll die städtebauliche Entwick-
lung und Ordnung, sowie die unter § 1 Abs. 6 BauGB zu berücksichtigen Belange in 
einem Bebauungsplan rechtlich gesichert werden. 
 
Die Vorgaben der Regionalplanung beziehen sich im Übrigen auf zu erreichende 
Mindest-Bruttowohndichten. 
 
Da der Bebauungsplan nicht aus dem Flächennutzungsplan entwickelt ist, wird der 
Flächennutzungsplan gemäß § 8 Abs. 3 BauGB entsprechend im Parallelverfahren 
geändert. Die Flächenausweisung der Oberen Walke ist hierbei bei der künftigen 
Bauflächenentwicklung in die Bedarfs- und Bauflächenbilanz zur Gesamtfortschrei-
bung des Flächennutzungsplanes mitberücksichtigt. Hierbei sind auch Alternativen 
zu prüfen und zu bewerten. Die Frühzeitige Beteiligung ist bereits erfolgt. Der Offen-
lage-Beschluss erfolgt voraussichtlich im September. 
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Kenntnisnahme und Zurückweisung 
Das Plangebiet war ursprünglich als Gewerbestandort bereits vollständig versiegelt 
und wird im Zuge der Planung dort, wo möglich, entsiegelt werden. Es entstehen im 
Zuge der Neuordnung großzügige Grün- und Freiräume entlang der Murr sowie im 
Quartiersinnern, welche aufgrund der früheren Gewerbestandortnutzung nicht be-
standen. Die Ausweisung der Baugebietsflächen entspricht den Vorgaben der Ober-
grenzen für die Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung gemäß BauNVO 
und unterschreiten diese sogar in den Bereichen des gesamten Urbanen Gebietes. 
Allein in einem flächenmäßig untergeordneten Teilbereich (WA1) wird der (empfoh-
lene) Richtwert der GRZ für Allgemeine Wohngebiete um 0,1 überschritten. Dies 
aber nur, weil die Baugebiete entsprechend einer großflächigeren Freiraumplanung 
sehr eng gefasst wurden. Bei einer auf das Gesamtgrundstück bezogenen GRZ von 
ca. 0,27 sowie GFZ von 1,05 für das Urbane sowie Allgemeine Wohngebiet zusam-
men kann hier von einem „Ausmosten“ des Plangebietes nicht die Rede sein. Dar-
über hinaus wurde für die einzelnen Baufenster die zulässige Geschossfläche in m² 
festgesetzt um die Umsetzung des städtebaulichen Konzepts zu sichern. Es werden 
im Quartier ausreichend private Freiflächen sowie großflächige, gestaltete Freiflä-
chen mit öffentlichem Charakter für die Bewohner zur Verfügung gestellt. 
 
Die Ausweisung des neuen Baugebietes erfolgt im Sinne einer künftigen nachhalti-
gen Siedlungsentwicklung der Stadt Backnang. Die Erforderlichkeit der Planung ist 
in der Begründung hinreichend dargelegt. Vorrangiges und oberstes Gebot heutiger 
und künftiger, nachhaltiger Siedlungsentwicklung ist Innenentwicklung vor Außen-
entwicklung. Es ist das planungs- und kommunalpolitische Ziel, mit der Aufstellung 
des Bebauungsplanes eine Entwicklungschance im Sinne der Innenentwicklung 
durch Wiedernutzung brachgefallener Flächen zu ermöglichen. Mit der Ausweisung 
von innenstadtnahen Flächen für Wohnen und Arbeiten wird zudem die Wohnungs-
situation in Innenstadtnähe der Stadt Backnang mit ihrer mittelzentralen Funktion ge-
stärkt. Die Revitalisierung und Umnutzung der weitgehend vorhandenen Brachflä-
chen mindert die Inanspruchnahme von dezentralen Siedlungsflächen und trägt da-
mit dem Grundsatz „Innen- vor Außenentwicklung“ Rechnung und fördert eine nach-
haltige Stadtentwicklung.  
Das Erfordernis der Planaufstellung gem. §1 (3) BauGB ergibt sich demnach aus der 
aktuell vorhandenen Wohnungsmarktnachfrage und der fehlenden mobilisierbaren 
Innenentwicklungsoptionen. 
Die Vorgaben der Regionalplanung beziehen sich im Übrigen auf zu erreichende 
Mindest-Bruttowohndichten. 
Die Entwicklung des Plangebietes erfolgt unter der Herstellung entsprechender Re-
tentionsausgleiche, so dass die geplanten Baugebietsflächen entsprechend nicht 
mehr innerhalb eines hundertjährlichen Überschwemmungsereignisses liegen. 
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zum Punkt Altlasten: 
 
Kenntnisnahme 
Die Anregungen wurden geprüft: Alle notwendigen Unterlagen wurden der Offenlage 
beigefügt. Das Protokoll der Altlasten-Bewertungskommission selbst ist nicht Be-
standteil des Bebauungsplanverfahrens. Das Protokoll der Kommission ist keine Un-
terlage der Stadt Backnang. Eine Einsichtnahme kann jedoch beim Landratsamt 
RMK beantragt werden.  
Die Ergebnisse der Altlasten-Bewertungskommission sind in den Gutachten entspre-
chend berücksichtig worden. Sie sind als Grundlage in das Sanierungskonzept ein-
geflossen und wurden entsprechend berücksichtigt. Das Protokoll selbst ist daher 
nicht Bestandteil der Offenlageunterlagen. Die Abstimmung erfolgte auf höherer Ver-
waltungsebene. Die Regelungsinhalte bzw. Ergebnisse der Kommission sind als we-
sentlicher Bestandteil der Gutachten zum Bebauungsplan eingeflossen und entspre-
chend berücksichtigt. Die entsprechenden Gutachten wurden der Offenlage beige-
fügt und lagen somit mit aus. 
 
 
Die Altlastensituation wurde mit den entsprechenden Fachbehörden abgestimmt und 
befindet sich weiterhin in enger Abstimmung. 
Es wurden von den Fachbehörden Anforderungen und Maßnahmen (Monitoring, 
etc.) zum Grundwasser- und Bodenschutz gefordert, welche entsprechend beachtet 
und umgesetzt werden. 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
Die VwV Orientierungswerte ist mit dem Datum 01.01.2006 ungültig und wird nur als 
orientierender Hinweis verwendet. 
Als Grundlage der Bewertung wird die derzeit gültige Gesetzgebung, das Bundes-
Bodenschutz-Gesetz (BBodSchG) und die Bundes-Bodenschutz und Altlastenver-
ordnung (BBodSchV) herangezogen. 
Es wurde ein Sanierungskonzept erstellt. Die Regelungsinhalte bzw. Ergebnisse der 
Altlastenbewertungs-Kommission sind als wesentlicher Bestandteil zum Bebauungs-
plan eingeflossen und dort entsprechend berücksichtigt. Diese Maßnahmen sind ge-
sondert in einem Erschließungsvertrag gesichert. 



Seite 48 von 78 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
In der Altlastenbewertung der des automatisierten Programmes „XUMA“ in der aktu-
ellen Version gibt es ein Auswahlspektrum an Eingabefeldern für den Branchenbe-
reich Lederfabriken und den Branchenbereich Gerbereien jeglicher Art (ca. 70 Ein-
gabemasken insgesamt). Für Gerbereien wird automatisch ein r0i-Wert von 3,2 ange-
setzt. Der vorgegebene r0i-Wert kann in der XUMA-Bewertung durch fachlich be-
gründete Zu- oder Abschläge in einem Bereich zwischen +2,0 und +4,5 liegen. 
 
 
Kenntnisnahme 
Die Altlastenbewertung erfolgt im Einklang mit dem geltenden Recht. In Backnang 
wird die Altlastenbewertung mittel der Anwendung XUMA ermittelt. 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
Die Altlastenbewertung erfolgt im Einklang mit dem geltenden Recht. In Backnang 
wird die Altlasten-Bewertung mittel der Anwendung XUMA ermittelt. 
Ein Hinweis über den Einsatz von PCP, DDT und/ oder Lindan liegt nicht vor. 
 
 
Kenntnisnahme 
Die Werte für r0 werden nicht angenommen. Das Priorisierungsverfahren (Pro-
gramm XUMA) berücksichtigt alle fachlich anzusetzenden Werte und Vorgaben des/ 
der BBodSchG/ BBodSchV.  
Die Bewertung der Stoffgefährlichkeit von Altablagerungen unterliegt anderen Be-
wertungskriterien als die Stoffgefährlichkeit von Altstandorten („Altlastenbewertung – 
Priorisierungs- und Bewertungsverfahren Baden-Württemberg“, LUBW, Februar 
2016). 
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Kenntnisnahme 
Die Werte für r0 werden nicht angenommen. Das Priorisierungsverfahren (Pro-
gramm XUMA) berücksichtigt alle fachlich anzusetzenden Werte und Vorgaben des/ 
der BBodSchG/ BBodSchV. 
Zu- und Abschläge erfolgen anhand fachlicher Kriterien sowie der Umgebungssitua-
tion, wie beispielsweise Anzahl der Prüfwertüberschreitungen im Wasser, Größe der 
ehemaligen Betriebsfläche oder das vorhanden sein von Lagerflächen. 
 
Es liegen keine Hinweise über den Wiedereinbau von Ammoniumbelasteter gebro-
chener Bausubstanz vor. 
 
 
Die Konzentrationsmessungen erfolgten auch vor der Teilsanierung in gleicher Grö-
ßenordnung. 
 
 
Zustimmung/Kenntnisnahme 
Die Annahme einer Oberflächenversiegelung von 50% entspricht nicht der aktuellen 
Planung. In der aktuellen Bauplanung ist eine vollständige Versiegelung vorgese-
hen. 
 
Es gibt keine Hinweise auf Fremdwasserzutritte. Die Lage bezüglich der Grundwas-
sers wurde mittels der Eingabe „im Grundwasserwechselbereich“ bereits mit einem 
Zuschlag von+1,5 berücksichtig. 
 
Kenntnisnahme 
Die Werte für r0 werden nicht angenommen. Das Priorisierungsverfahren (Pro-
gramm XUMA) berücksichtigt alle fachlich anzusetzenden Werte und Vorgaben des/ 
der BBodSchG/ BBodSchV. 
Der angesetzte Wert beläuft sich auf 38µ/l. Dieser entspricht der Berechnungsgrund-
lage der Sickerwasserprognose. 
s.o. (nicht mehr gültig) 
 
Kenntnisnahme 
Für Ammonium liegt in der BBodSchV kein Prüfwert für der Wirkungspfad Boden-
Grundwasser vor. Ersatzweise wird für Ammonium der Schwellenwert der Grund-
wasserverordnung herangezogen, der im Zuge der Gefährdungsabschätzung nicht 
den Prüfwerten gleichzusetzen ist. 
 
Im Untersuchungsgebiet liegt kein Tertiär vor. Unterhalb der quartären Flussablage-
rungen stehen Kalksteine des oberen Muschelkalkes an („Meißner-Formation moM). 
Da die Meißner-Formation an der Oberfläche aufgeschlossen ist, sind die quartären 
Ablagerungen hydraulisch mit dem oberen Muschelkalk verbunden. Es handelt sich 
hier um einen Grundwasserleiter. 
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Kenntnisnahme 
Der E-Max-Wert für Ammonium ist nicht überschritten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
Die Werte für r0 werden nicht angenommen, sondern von XUMA berechnet. 
 
Kenntnisnahme 
Die Werte für r0 werden nicht angenommen, sondern von XUMA vorgegeben. Für 
den Parameter Ammonium existieren in der BBodSchV keine Prüfwerte. 
 
 
 
 
 
 
Für Ammonium wird ein vollständiger natürlicher Abbau bzw. eine vollständige Um-
wandlung zu NO3 nachgewiesen.  
 
Kenntnisnahme 
Zu diesem Sachverhalt liegen weder Akten über eine Nutzung als Plexiglasfabrik 
noch über einen potentiellen Schadensfall durch Auslaufen von Produktionsmitteln 
vor. Im Zuge der umfassenden flächendeckenden Untersuchungen haben sich kei-
nerlei Hinweise zum benannten Sachverhalt ergeben. 
 
Kenntnisnahme 
Die Prüfwertüberschreitungen auf dem Areal Obere Walke werden an zwei Kontroll-
ebenen in Grundwassermessstellen untersucht. Die Kontrollebene 1 bildet das 
Schadenszentrum, die Kontrollebene 2 bildet den Rand des Altstandorts im 
Abstrom. Die Immissionsbedingungen werden an der inneren Kontrollebene zwar 
überschritten, an der äußeren Kontrollebene im weiteren Abstrom des Standorts je-
doch eingehalten. Die Emissionsbedingungen werden an beiden Kontrollebenen ein-
gehalten. Eine Einstufung der Handlungsbedarf auf K/Gefahrenlage hinnehmbar ist 
somit zulässig. Es wird hiermit auf das Gutachten 2152051(b) vom 06.05.2020 von 
HPC hingewiesen. Angesichts großflächiger Versiegelung sowie bereichsweisen 
Aushubs im Zuge der Neubebauung des Areals sind weitere Verbesserungen der 
Grundwasserqualität zu  
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erwarten. Prüfkriterien für „flächendeckende Toleranzwerte“ sind uns nicht bekannt. 
Gemäß BBodSchV sind Sanierungsmaßnahmen einer Prüfung der Verhältnismäßig-
keit zu unterziehen. Ein vollständiger Aushub des Areals ist nach dem Gesetzt nicht 
herzuleiten, da dies zur Abwehr von Gefahren nicht erforderlich ist. 
 
 
Kenntnisnahme 
s.o. , E-Max-Werte werden nicht überschritten. 
Maßnahmen erfolgen im Zuge der Neubebauung. Diese lassen eine Verbesserung 
der Grundwasserqualität erwarten. 
Das Grundwassermonitoring läuft seit 2015. 
 
Diese Forderung widerspricht vollumfänglich der Maßgabe des Bundebodenschutz-
gesetzes. 
 
 
Es wurden laut Kenntnisstand bisher keine Sanierungsversuche unternommen. Die 
Abdeckung mittels Folie stellt eine temporäre Sicherungsmaßnahme dar. 
 
 
 
 
Die XUMA-Bewertung stellt keine Annahmen auf. Die Schadstoffkonzentrationen 
wurden mittels geologischer und labor-chemischer Untersuchungen teilweise im 
Grundwasserschwankungsbereich nachgewiesen. 
 
Die Grundwasserqualität sowie die Grundwasserpegel werden seit 2013 eingehend 
analysiert und bilden die Grundlage der durchgeführten Bewertungen. Im Ergebnis 
der stufenweisen Altlastenuntersuchungen ist zu bewerten, ob und wie saniert wer-
den kann und muss. Die neue Bebauung ist angesichts einer nahezu vollständigen 
Versiegelung sinnvollen und effektiven Sicherung bzw. Sanierung gleichzusetzen. 
 
 
 
Kenntnisnahme 
Die durchgeführten Untersuchungen und Bewertungen stellen lediglich eine Ent-
scheidungsgrundlage für behördliche Anordnungen dar. Es liegen zum jetzigen Zeit-
punkt keine Hinweise und gesetzliche Vorgaben vor, die das geschilderte Vorgehen 
zwingend erfordern. Die gennannte Forderung lässt sich nicht mit den geltenden Re-
gelungen in Einklang bringen. 
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Kenntnisnahme 
Es erfolgte zum jetzigen Kenntnisstand keine behördliche Aufforderung zur Untersu-
chung des Wirkungspfad Boden-Oberflächengewässer. 
Die Ergebnisse des Grundwassermonitoring der vergangenen Jahre zeigen großflä-
chig ein influentes Grundwasser-Oberflächenwasser-Regime. Demnach strömt im 
Bereich der Kontaminationen Oberflächenwasser aus der Murr in das Grundwasser. 
Somit ist eine Kontaminierung der Murr ausgeschlossen. Eine Untersuchung des 
Wirkungspfades Boden-Oberflächenwasser ist demnach nicht zielführend. 
 
 
Zusammenfassend 
 
Zu 1.: s. Unterlagen der Auslegung 
 
 
Zu 2. Und 3.: 
Die Werte werden nicht eingetragen, sondern im Programm XUMA-Bewertung ent-
sprechend fachlicher und rechtlicher Vorgaben errechnet und/oder sind bereits in 
der Programmaske hinterlegt. Für Zu- und Abschläge gibt es konkrete Vorgaben und 
Szenarien, die erfüllt sein müssen. 
 
 
Zu 3. Und 4.: 
Der Parameter Ammonium wird in XUMA nicht bewertet da es hierfür keinen Prüf-
wert in der Bundes-Bodenschutz-Verordnung gibt. 
 
 
 
Zu 5.: 
Alle bisherigen Untersuchungen erfolgten auf alle wesentlichen und typischerweise 
vorhandenen Schadstoffparameter. Dabei hat sich früh ein Schwerpunkt bei den 
Schwermetallen sowie bei Ammonium (im Grundwasser) gezeigt. Diese sind typisch 
für Gerbereien. Es liegen zu weiteren Schäden keine Akten vor. Augenzeugen wur-
den bisher nicht benannt. 
 
Zu 6.: 
Diese Bewertung wird in der Bewertungskommission festgelegt, der Gutachter gibt 
lediglich eine Empfehlung  
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Die E-Max Werte sind nicht überschritten. Diese werden als Emission (Fracht) in der 
Einheit Gramm / Tag berechnet. Es werden hier Emission (Fracht) und Immission 
(Konzentration am Ort der Beurteilung) verwechselt. 
 
Zu 7.: Ein Grundwassermonitoring dient der Kontrolle, dass keine Verschlechterung 
eintritt und der Dokumentation möglicherweise festzustellender Verbesserungen der 
Grundwasserqualität. 
 
Zu 8.: Eine „Altlastenverordnung der LUBW“ gibt es nicht, die LUBW gibt lediglich 
Leitfäden und Handlungsempfehlungen heraus. 
Es wurden bisher keine Sanierungsversuche unternommen. Abdeckungen mit Folien 
dienen lediglich zur temporären Sicherung. 
 
Zu 9.: Auf Grund der influenten Verhältnisse ist dies nicht erforderlich und durch die 
Behörde nicht gefordert. 
 
 
zu Wasserhaushaltsgesetz sowie Wassergesetz Baden-Württemberg 
Die abgegebene Stellungnahme zur Offenlage entspricht weitestgehend der bereits 
zur Frühzeitigen Beteiligung abgegebenen Stellungahme zur Thematik Wasserhaus-
haltsgesetz/ Wassergesetzt und wurde in diesem Rahmen bereits umfänglich, wie 
folgt, abgewogen: 
 
Kenntnisnahme 
Solange keine fortgeschriebenen Hochwassergefahrenkarten im Einzugsgebiet der 
Murr vorliegen, sind die Hochwassergefahrenkarten aus dem Jahr 2010, zur Bewer-
tung, ob Vorhabenbereiche im festgesetzten Überschwemmungsgebiet liegen oder 
nicht, heranzuziehen. Die Hochwassergefahrenkarte aus dem Jahr 2010 stellt somit 
die derzeit gültige Abgrenzung des Überschwemmungsgebietes dar. 
Allerdings haben die Hochwassergefahrenkarten des Landes Baden-Württemberg 
rechtlich eine deklaratorische Wirkung, was bedeutet, dass sofern Kenntnisse von 
einer abweichenden Überflutungssituation vorliegen, diese heranzuziehen sind. 
Nachdem auf dem Areal der Oberen Walke nach der Veröffentlichung der Hochwas-
sergefahrenkarten im Jahr 2010 massive topografische Veränderungen stattgefun-
den haben ,wird im Daten- und Kartendienst der LUBW für diesen Bereich auf eine 
mögliche Änderung und Fortschreibung verwiesen. Der zugehörige Meldungstext 
lautet wie folgt: 
„Im Bereich der "Oberen Walke" wurden teilweise Gebäude abgebrochen, zum Teil 
wieder neu errichtet sowie topographische Geländeveränderungen vorgenommen. 
Insofern ist die Hochwassergefahrenkarte in diesem Bereich nicht mehr aktuell. ALL-
GEMEINER HINWEIS: Der vorliegende 'mögliche Änderungsbedarf' gibt Hinweise 
auf bauliche Maßnahmen oder andere Sachverhalte, die eine Veränderung der  
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errechneten Überflutungsflächen bewirken können. Die Überprüfung auf Relevanz 
der Meldung und eine mögliche resultierende Änderung der Darstellung findet im 
Rahmen der Fortschreibung der HWGK statt. Die Eintragungen erheben keinen An-
spruch auf Vollständigkeit. Bei Fragen wenden Sie sich an die zuständige Behörde.“ 
 
Dementsprechend wurde durch das Ingenieurbüro Winkler und Partner GmbH im 
Februar 2016, in Abstimmung mit dem Regierungspräsidium Stuttgart, Herrn Steidle, 
eine neue HQ100-Linie ermittelt, die die auf diesem Gebiet vor Inkrafttreten des 
Wassergesetzes am 22.12.2013 erfolgten Geländeveränderungen berücksichtigt. 
 
Aus: „Ermittlung von Überflutungslinien und Retentionsraumverluste im Bereich der 
Oberen Walke in Backnang“, erstellt von IWP im Auftrag der DIBAG Industriebau AG 
vom 18. Februar 2016 ist Folgendes zur Erläuterung anzubringen: 
 
„Im Rahmen der Planfeststellungsverfahren zu den vom Wasserverband Murrtal ge-
planten Hochwasserschutzmaßnahmen in Sulzbach, Oppenweiler und Backnang 
wurden durch hydraulische Berechnungen die Veränderungen der Wasserspiegelhö-
hen für die Unterlieger ermittelt.  
 
Für den Bereich Sulzbach bis Burgstetten wurden von dem Institut für Wasser- und 
Umweltsystemmodellierung, Prof. Dr.-Ing. Silke Wieprecht, der Universität Stuttgart 
(IWS) ein instationäres, hydraulisches Modell aufgestellt und im technischen Bericht: 
„Instationäre eindimensionale Berechnungen an der Murr zwischen Schleißweiler 
und Burgstetten“ (01/2012) die Ergebnisse erläutert. Eine Aktualisierung anhand der 
Konkretisierung der Hochwasserschutzplanungen und eine Verlängerung der instati-
onären Berechnungen bis Kirchberg erfolgte im Rahmen der Untersuchung „Instatio-
näre Berechnungen zu den Auswirkungen der Hochwasserschutzmaßnahmen in 
Sulzbach, Oppenweiler und Backnang auf die Wasserspiegel in der Murr im Bereich 
von Burgstetten und Kirchberg“ (11/2013) durch IWP. 
 
Die Berechnungen von IWP ergaben für den Bereich der Oberen Walke Wasser-
spiegelerhöhungen von bis zu 0,07 m beim HQ100 unter Berücksichtigung der Wir-
kung der Hochwasserschutzmaßnahmen in Sulzbach, Oppenweiler und Backnang 
(Variante SOB). Oberstrom des Stahlstegs zum Sportplatz (Brücke Villa Berg) bei 
Flusskilometer 23+042 kommt es durch die geplante Anhebung der Brückenunter-
kante zu einer Wasserspiegelabsenkung beim HQ100 von bis zu 0,02 m. 
 
Für HQ10 und HQ50 liegen keine instationären Berechnungen vor. Für die vorlie-
gende Untersuchung wurden vereinfacht die beim HQ100 ermittelten Wasserspiege-
länderungen angesetzt. 
 
Die Berechnungen von IWP (11/2013) wurden vom Institut für Wasser- und Umwelt-
systemmodellierung, Prof. Dr.-Ing. Silke Wieprecht, der Universität Stuttgart (IWS) 
plausibilisiert. 
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Die Berechnungen von IWP (11/2013) wurden vom Institut für Wasser- und Umwelt-
systemmodellierung, Prof. Dr.-Ing. Silke Wieprecht, der Universität Stuttgart (IWS) 
plausibilisiert. Die Plausibilisierung zeigte, dass eine Detaillierung des hydraulischen 
Modells für den Bereich der Oberen Walke sich nur geringfügig auf die Wasserspie-
gelunterschiede (im Mittel 1 cm) auswirken, so dass die Berechnung von IWP 
(11/2013) für die vorliegende Untersuchung angesetzt werden konnten.“ 
 
Der entsprechende Rahmen zur Bemessung der Retentionsflächen wurde somit mit 
den zuständigen Fachbehörden abgestimmt. Auf dieser Grundlage wurden die je-
weiligen Ausführungen zum Hochwasserschutz durchgeplant und befinden sich in 
weiterer Abstimmung mit den Fachbehörden. 
Der mit der Bebauung verloren gehende Retentionsraum wird durch die geplanten 
Retentionsmulden beim HQ100 wertgleich innerhalb des Plangebietes ausgeglichen. 
Es entsteht gar ein Retentionsraumgewinn von ca. 1.140 m3. Der Retentionsaus-
gleich erfolgt vollständig auf Flächen der DIBAG. 
 
Es ist nicht korrekt, dass aufgrund der Erfahrungen beim Hochwasser 2011 mit er-
heblich höheren Hochwasserpegeln zu rechnen ist. Beim Hochwasser 2011 wurde 
Oberstrom der Brücke Annonaystraße am Flusskilometer 22+570 der Murr eine 
Hochwassermarke mit 244,68 m ü.NN aufgenommen. Der in der Hochwassergefah-
renkarte für das HQ100 berechnete Wasserstand liegt mit 244,64 m ü.NN in gleicher 
Größenordnung. 
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Kenntnisnahme 
Bezüglich der als „rechtswidrig“ bezeichneten Auffüllungen auf der Oberen Walke in 
den Jahren 2014 und 2016 wurde eine Umweltmeldung und Fachaufsichtsbe-
schwerde beim Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft vorgebracht. 
Die Umweltmeldung und erneute Fachaufsichtsbeschwerde zum Hochwasserschutz 
wurde seitens des Ministeriums geprüft. Mit Schreiben vom 14.11.2016 konnten 
nach erneuter Prüfung der Sach- und Rechtslage die hervorgebrachten Befürchtun-
gen u.a. der Rechtswidrigkeit ausgeräumt werden. 
 
Das Umweltministerium hat damals insbesondere festgestellt, dass 

• die im Jahre 2014 erfolgte Umlagerung von Erdmaterial außerhalb des fest-
gesetzten Überschwemmungsgebiets erfolgte, 

• die im Bau befindlichen bzw. geplanten Hochwasserpumpwerke nicht zu ei-
ner weiteren Zunahme der zu berücksichtigenden Gesamtabflussmenge 
führen, 

• zur benannten Zeit (November 2016) keine unrechtmäßigen Aufschüttun-
gen auf dem Gelände der Oberen Walke innerhalb des Überschwemmungs-
gebiets erfolgt sind und 

• aus Sicht des Umweltministeriums der Ansatz für die Berechnung des für 
die vorgesehene Bebauung erforderlichen Retentionsausgleichs nicht zu 
beanstanden ist. 

In der Stellungnahme des Ministeriums wurde festgehalten, dass hinsichtlich der 
Frage, ob die 2014 erfolgten Auffüllungen außerhalb des festgesetzten Über-
schwemmungsgebietes umgelagert wurden, die tatsächliche aktuelle Situation vor 
Ort maßgebend war. Die damalige Situation vor Ort als Grundlage der Umweltmel-
dung, war durch das im Herbst 2015 durch das Vermessungsbüro GEO Ingeni-
eurservice durchgeführte Flächennivellement abgebildet. Durch Verschneidung des 
damals so neu erstellten Geländemodells mit Wasserspiegelhöhen, unter Berück-
sichtigung der Auswirkungen der Hochwasserschutzmaßnahmen in Sulzbach an der 
Murr, Oppenweiler und Backnang wurden die Überflutungsflächen im Bereich der 
Oberen Walke zu diesem Zeitpunkt aktuell ermittelt. Die zu diesem Zeitpunkt neu er-
mittelte Überflutungslinie HQ100 bestätigte hierbei, dass die im Jahr 2014 erfolgte 
Umlagerung des benannten Erdmaterials außerhalb des festgesetzten Über-
schwemmungsgebietes erfolgte. 
Es wurde weiterhin festgestellt, dass das Geländemodell basierend auf der Vermes-
sung aus dem Jahr 2015 die tatsächliche Situation für die Obere Walke zum Zeit-
punkt 22.12.2013 am besten abbildete. Die im Jahr 2014 erfolgte Ablagerung wurde 
auf den westlichen Teil der Oberen Walke, welche bereits vor Inkrafttreten der Rege-
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lungen des § 78 WHG für den Innenbereich aufgefüllt wurde, umgelagert. Die Umla-
gerung des Erdmaterials wurde somit innerhalb eines Geländebereiches durchge-
führt, der bereits vor der Umlagerung bei einem HQ100 nicht mehr überflutet worden 
wäre. 
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Somit waren derzeit keine unrechtmäßigen Aufschüttungen auf dem Gelände inner-
halb des Überschwemmungsgebietes vorhanden. Es wurde somit festgestellt, dass 
der Ansatz für die Berechnung des für die vorgesehene Bebauung erforderlichen 
Retentionsausgleiches unter Berücksichtigung der hydraulischen Berechnungen und 
dem Geländemodell, basierend auf der Vermessung aus dem Jahr 2015, nicht zu 
beanstanden ist. 
 
Die Ermittlung bzw. die Darlegung der Grundlage zur Ermittlung der HQ100 ist in der 
Untersuchung „Ermittlung von Überflutungslinien und Retentionsraumverluste im Be-
reich der Oberen Walke in Backnang“, erstellt von IWP im Auftrag der DIBAG Indust-
riebau AG vom 18. Februar 2016 ebenfalls nachvollziehbar dargelegt. Für die Ermitt-
lung des Retentionsraumverlustes wurden die Geländemodelle, drei unterschiedli-
che Topographiezustände (HWGK, 2013 und 2015) untersucht. Die Ergebnisse in 
Bezug auf den Retentionsraumverlust ergaben für die Topographiezustände HWGK 
und 2015 Retentionsraumverluste in ähnlicher Größenordnung. Für den Topogra-
phiezustand 2013 ergaben sich geringere Retentionsraumverluste. Mit dem Landrat-
samt Rems-Murr-Kreis wurde abgestimmt für die Berechnung der Retentionsraum-
verluste den Topographiezustand von 2015 anzusetzen. 
 
 
 
Zur weiteren Historie 
Kenntnisnahme 
Das Gelände wurde im Zuge des Abbruchs modelliert, diese Maßnahme war An-
fang/ Mitte 2013 abgeschlossen. Die Auffüllungen blieben deutlich unterhalb der ma-
ximal zulässigen Höhe von 2,0 m gem. Vorgaben der Bauordnung (damals geltend 
2012). Mit Inkrafttreten des Wassergesetzes von 22.12.2013 wurden die zu dem 
Zeitpunkt vorhandenen Retentionsräume festgeschrieben.  
 
2014 wurden wiederum Bodenmaterial aus einer benachbarten Baumaßnahme an-
geliefert. Dieses wurde nach Abstimmungen mit dem Baurechtsamt ausschließlich in 
Bereichen eingebaut bzw. gelagert, die bereits 2013 oberhalb der HQ100 Linie la-
gen, sowie 2,0 m unterschreitend.  
Die Entsorgung von Z2 Material erfolgte nicht auf eine Sondermülldeponie. Z2-Mate-
rial ist gemäß LAGA zur Verwertung zugelassen, die Deponie Froschgraben in 
Schwieberdingen ist eine Annahmestelle für Mineralische Abfälle DK0 (Boden oder 
Bauschutt, welcher keine Belastungen aufweist) und DKI (Abfälle mit niedrigem 
Schadstoffgehalt). „Sondermüll“ also besonders überwachungsbedürftigen Abfälle 
wurden auf dem Gelände weder angeliefert, noch eingebaut. 
 
(weitere Ausführungen zu den Auffüllungen, Ermittlung der HQ100 und hydraulische 
Berechnungen siehe zu vorangegangenen Punkten der Abwägung) 
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Bezüglich der Auswirkungen von Maßnahmen im Bereich der Überflutungsflächen 
der Murr, wird auf das 2014 abgeschlossene Gerichtsverfahren beim Verwaltungs-
gerichtshof Baden-Württemberg zur Hochwasserschutzmaßnahme Oppenweiler ver-
wiesen. 
 
Kenntnisnahme und Zurückweisung 
Der mit der Bebauung verloren gehende Retentionsraum wird durch die geplanten 
Retentionsmulden beim HQ100 wertgleich innerhalb des Plangebietes ausgeglichen. 
Es entsteht gar ein Retentionsraumgewinn von ca. 1.140 m3. 
Der Retentionsausgleich erfolgt vollständig auf Flächen der DIBAG. 
 
Beim Gutachten von IWP wurde nicht vom Bau der fünf geplanten Hochwasserrück-
haltebecken ausgegangen. In den berechneten Wasserspiegellagen sind die Wir-
kung der in Sulzbach, Oppenweiler und Backnang gebauten und auch die geplanten 
örtlichen Hochwasserschutzmaßnahmen berücksichtigt. 
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Kenntnisnahme und Zurückweisung 
Die Bemessung von Pumpwerken erfolgt nach den Vorgaben aus der Siedlungsent-
wässerung und nicht anhand der Bemessung von Hochwasserschutzmaßnahmen. 
Aufgrund des im Vergleich zum Gesamteinzugsgebiet der Murr sehr kleinen Ein-
zugsgebiet der Pumpwerke und der schnellen Abflussbildung in den angeschlosse-
nen befestigten Flächen, ist eine Überlagerung der Abflussspitzen nicht zu erwarten. 
Im Hochwasserfall ist davon auszugehen, dass die Abflussspitzen der Pumpwerke 
gegenüber den Abflussspitzen der Murr deutlich früher auftritt. Ein Addieren der Ab-
flussspitzen ist falsch, da damit der zeitliche Verlauf der Hochwasserwellen ignoriert 
wird. Die befestigten Flächen in den Siedlungsgebieten sind in den hydrologischen 
Werten entsprechend berücksichtigt. Durch den Bau der Pumpwerke bleiben die an-
gesetzte Regenmenge und damit das Wasserdargebot unverändert. 
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zu den zusammengefassten Fragestellungen: 
Kenntnisnahme 
 
zu Spiegelstrich 1: Für die Aufstellung der Hochwassergefahrenkarten gilt die Festle-
gung, dass sobald ein detailliertes, hydrologisches Modell vorliegt, die Modellergeb-
nisse und nicht die statistischen Werte der LUBW verwendet werden. Das hydrologi-
sche Modell der Murr wurde im Rahmen der Flussgebietsuntersuchung Murr von 
Prof. Köhler, Universität Kaiserslautern erstellt. 
 
zu Spiegelstrich 2: Wassermenge Pumpwerk – siehe Ausführung auf Seite 58. 
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zu Spiegelstrichen 3 bis 5: 
Berücksichtigung innerörtliche HWS – siehe Ausführungen auf Seiten 56, 57 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu Spiegelstrichen 6 und ff.: 
Die Aussage zu den Seitengewässern ist falsch. Die Abflüsse der Seitengewässer 
sind in den Abflusswerten der Murr enthalten. Die hydrologischen Berechnungen er-
folgten für das gesamte Einzugsgebiet. 
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Kenntnisnahme und Zurückweisung 
In den berechneten Wasserspiegellagen ist die Wirkung der geplanten Hochwasser-
rückhaltebecken nicht berücksichtig. Damit stützen sich die Ergebnisse nicht auf den 
baldigen Beginn des Baus der Hochwasserrückhaltebecken. 
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Zurückweisung 
Durch die Anlage der geplanten Retentionsmulden wird der Eingriff in die Überflu-
tungsfläche HQ100 wertgleich ausgeglichen. Es entsteht ein Retentionsraumgewinn 
von ca. 1.140 m³. 
Beim Gutachten von IWP wurde nicht vom Bau der fünf geplanten Hochwasserrück-
haltebecken ausgegangen. Die überörtlichen Maßnahmen dienen nicht der Erschlie-
ßung des Baugebiets. 
Die Maßnahmen des überörtlichen Hochwasserschutzes sind somit für die Bebau-
ung auf der Oberen Walke und den hier vorliegenden Bebauungsplan nicht relevant. 
Dadurch liegt auch kein Verstoß gegen die Förderrichtlinien vor. 
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Kenntnisnahme 
Die geplante Neubebauung liegt außerhalb des abflusswirksamen Bereichs der 
Murr. Die geplanten Baumaßnahmen stellen somit kein relevantes Abflusshindernis 
dar. Die wasserwirtschaftliche Untersuchung des Ingenieurbüros Winkler und Part-
ner vom 15.11.2019 zeigt auf, dass es durch die geplanten Baumaßnahmen zu ver-
nachlässigbar kleinen Wasserspiegeländerungen für die Ober- und Unterlieger 
kommt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zurückweisung 
Die geplante Neubebauung liegt außerhalb des abflusswirksamen Bereichs der 
Murr. Die geplanten Baumaßnahmen stellen somit kein relevantes Abflusshindernis 
dar. Die wasserwirtschaftliche Untersuchung des Ingenieurbüros Winkler und Part-
ner vom 15.11.2019 zeigt auf, dass es durch die geplanten Baumaßnahmen zu ver-
nachlässigbar kleinen Wasserspiegeländerungen für die Ober- und Unterlieger 
kommt. Durch die Anlage der geplanten Retentionsmulden wird der Eingriff in die 
Überflutungsfläche HQ100 wertgleich ausgeglichen. Es entsteht ein Retentions-
raumgewinn von ca. 1.140 m³. 
Dem Abwägungsgebot wird somit Rechnung getragen. 
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Städtebauliche und landschaftliche Konzeption 
 
Kenntnisnahme 
Dem Bebauungsplan liegt ein städtebaulicher Rahmenplan zugrunde, welcher vom 
Gemeinderat beschlossen wurde. Der Rahmenplan mit seinem Nutzungskonzept 
von Wohnen und Arbeiten im Quartier sah ca. 370 geplante reine Wohneinheiten 
(BGF-Über-schlag) sowie großflächige Freiräume für Erholung und Aufenthalt sowie 
einen Standort für eine Quartiersgarage vor. Der Rahmenplan wurde vom Gemein-
derat unter Vorbehalt der Prüfung der Funktionalität, Lage und Praktikabilität der 
Quartiersgarage beschlossen. Nach Abschluss der Prüfung entfällt nunmehr die 
Quartiersgarage aufgrund ihres sehr dezentralen Standortes im Quartier zugunsten 
von mehr Wohn- und Freiraum. Der ruhende Verkehr wird somit zum Großteil unter-
irdisch untergebracht. Im Quartier sind mit dem zusätzlichen Wohnbaustein nunmehr 
ca. 450 WE geplant.  
Im Mobilitätskonzept bzw. bei der Verkehrsermittlung sind nunmehr der geplante 
Pflege-standort mit seinen geplanten 75 Wohneinheiten sowie zusätzlichen Alten-
wohnungen in den Obergeschossen sowie das zusätzliche Wohngebäude anstelle 
der Quartiersgarage berücksichtigt. Bei einer auf das Gesamtgrundstück bezogenen 
GRZ von ca. 0,27 sowie GFZ von 1,05 für das Urbane sowie Allgemeine Wohnge-
biet zusammen kann hier eine Ghettobildung sowie Sprengung eines städtebaulich, 
qualitätvollen Rahmens nicht nach-vollzogen werden. Darüber hinaus wurde noch 
für die einzelnen Baufenster die zulässige Geschossfläche in m² festgesetzt um die 
Umsetzung des städtebaulichen Konzepts zu sichern. Es werden im Quartier ausrei-
chend private Freiflächen sowie großflächige, gestaltete Freiflächen mit öffentlichem 
Charakter für die Bewohner zur Verfügung gestellt. Für die Quartiersdichte gibt 
ebenso der Regionalplan für Backnang als Mittelzentren eine verbindliche regional-
planerische Mindest-Bruttowohndichte vor. Die Regionalplanung fordert für Backn-
ang mindestens 80 Einwohner je Hektar. Es ist zudem eine DGNB- Nachhaltigkeits-
zertifizierung (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) erfolgt. Zu den 
Kernthemen zählen hierbei Klimaschutz (z.B. möglichst geringen CO2-Ausstoß in 
Planung und Bau sowie späteren Nutzung), Klimaanpassung und Resilienz (z.B. 
Biodiversität, Mobilitätsmanagement-Strategien für autofreie Quartiere, u.a.). 
 
 
Nachtrag 
 
Kenntnisnahme 
Das Plangebiet Bebauungsplan „Steinbacher Straße, Roßlauf“ ist nicht Bestandteil 
des Bebauungsplanverfahrens. 
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Kenntnisnahme und Zurückweisung 
Das Gutachten von IWP vom 15.11.2019 beinhalten die Angaben zum Retentions-
raumverlust und zum Retentionsraumausgleich. 
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Kenntnisnahme und Zurückweisung 
Alle notwendigen Unterlagen wurden zur Offenlage bereitgestellt. 
Die unter den Spiegelstrichen aufgelisteten Unterlagen berühren einen Sachverhalt, 
der mit der konkreten Ausführung und Umsetzung der späteren Baumaßnahmen 
(Baugenehmigungsverfahren) im Plangebiet sowie auch außerhalb des Plangebie-
tes mit übergeordneten Planungen zusammenhängt. Diese werden in den entspre-
chenden Gutachten abgehandelt sowie bei der weiteren Umsetzungsplanung be-
rücksichtigt. 
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9 Anlagen: 
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12 Syna GmbH Abwägungsvorschlag 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Kenntnisnahme 
Keine weiteren Anregungen. 
Es befinden sich Energiekabel innerhalb des Plangebietes diese werden entspre-
chend der weiteren Planungen berücksichtigt. 
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13 Deutsche Telekom Abwägungsvorschlag 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme und Beachtung 
Es befinden sich Telekommunikationskabel innerhalb des Plangebietes, diese wer-
den entsprechend der weiteren Planungen berücksichtigt. 
Eine Abstimmung zu den weiteren Planungen wird zum gegebenen Zeitpunkt erfol-
gen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
Die entsprechenden Merkblätter wurden bereits unter den Hinweisen zum Bebau-
ungsplan-Entwurf aufgenommen. 
 
 

Anlage: Lageplan  
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14 Vodafone BW GmbH Abwägungsvorschlag 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme  
Keine Versorgungsanlagen bzw. Leitungen im Plangebiet. 
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15 Bürger 1 Abwägungsvorschlag 

 

 
 
Kenntnisnahme 
Die Erschließung des neuen Quartiers erfolgt über private Erschließungsstraßen. In-
nerhalb dieser im Bereich der Quartierszufahrten entlang der Gartenstraße oberir-
disch Besucher- sowie Carsharing-Stellplätze angeboten werden. Nach nochmaliger 
Prüfung entfällt nunmehr die geplante Quartiersgarage. Die private Parkierung er-
folgt nunmehr in Tiefgaragen.  
Im Bebauungsplan ist in Erweiterung zur Landesbauordnung (LBO) die Zahl der not-
wendigen Stellplätze für Wohnungen gestaffelt nach ihrer Größe auf bis zu zwei 
Stellplätze pro Wohneinheit erhöht (Wohnungen bis 80 qm Wohnfläche gleich 1 
Stellplatz, Wohnungen 80 – 100 qm Wohnfläche gleich 1,5 Stellplätze, Wohnungen 
über 100 qm Wohnfläche gleich 2 Stellplätze). Dies entspricht dem „üblichen“ Backn-
anger Stellplatzschlüssel. Aus Sicht der Stadt ist im allgemeinen in neuen Baugebie-
ten eine erhöhte nachzuweisende Stellplatzanzahl gerechtfertigt, da in den meisten 
Planungsgebieten in der Ausgangssituation nur begrenzte Verkehrs- und Parkie-
rungsflächen im öffentlichen Straßenraum bzw. innerhalb der Erschließungsflächen 
zur Verfügung stehen und diese den Charakter als Aufenthalts- und Kommunikati-
onsraum für die Bewohnerschaft erlangen sollen. Der ruhende Verkehr ist daher ge-
nerell außerhalb der öffentlichen Verkehrsflächen auf dem Baugrundstück unterzu-
bringen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des öffentlichen Verkehrs nicht zu gefähr-
den.  
Abweichend von diesem generellen städtischen Stellplatzschlüssel wird im Bauge-
biet Obere Walke ein festgesetzter erhöhter Stellplatzschlüssel abzüglich jeweils 
12 % festgesetzt. Diese festgesetzte Reduzierung resultiert aus dem für das Quartier 
erarbeiteten Mobilitätskonzept mit entsprechend formulierten Maßnahmen und Maß-
nahmen-Bausteinen, welche auf Quartierebene zum Tragen kommen. Der Vorha-
benträger wird entsprechend des Erschließungsvertrages zur Umsetzung der Maß-
nahmen des Mobilitätskonzeptes verpflichtet. 
Mit den im Konzept erarbeiteten Maßnahmen kann eine Verringerung der notwendi-
gen Stellplatzanzahl um 12 % erreicht werden. Dies wirkt sich positiv auf die inneren 
sowie äußeren Verkehre aus. Es kann eine Reduzierung des erhöhten Fahrtenauf-
kommens und somit eine ausreichende Leistungsfähigkeit des umliegenden Ver-
kehrsnetzes erreicht werden sowie Flächen für den ruhenden Verkehr zugunsten 
von Frei- und Aufenthaltsflächen innerhalb des Quartieres reduzieren. 
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Kenntnisnahme 
Die Gartenstraße wurde bereits vor geraumer Zeit Um- bzw. ausgebaut und wird im 
Bebauungsplan lediglich in ihrem Bestand gesichert. Ein erneuter zeitnaher Umbau 
ist nicht vorgesehen, zumal für breitere Radwege ist ebenfalls kein Platz vorhanden 
ist. 
 
Ein Mehr an Radfahren ist Teil des Mobilitätskonzeptes. Um den Umstieg vom priva-
ten Pkw auf das Rad so attraktiv wie möglich zu gestalten sind hierfür mehrere Maß-
nahmen innerhalb und auch außerhalb des Quartiers vorgesehen. So werden Fahr-
radabstellplätze oberirdisch und jeweils zentral zu den Hauseingängen gelegen im 
Quartier angeordnet. V.a. entlang des „Boulevards“ sind hierfür zentrale überdachte 
Fahrradabstellanlagen geplant. Der Radverkehr kann und wird entsprechend inner-
halb des Quartieres auf dem Boulevard, entlang der Murrpromenade sowie entlang 
der Gartenstraße geführt und verteilt werden. 
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16 Bürger 2 Abwägungsvorschlag 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Ziff. 1 der Stellungnahme: 
Kenntnisnahme 
Das Lärmgutachten berücksichtigt bereits die bestehende Anlieferungssituation mit 
ihren entsprechenden Anlieferungszeiten. Die Richtlinien werden an den geplanten 
benachbarten Immissionsstandorten ohne zusätzliche Lärmschutzmaßnahmen sei-
tens der heranrückenden Neubebauung eingehalten, so dass keine Einschränkun-
gen der bestehenden Gewerbetreibenden betreff der betrachteten Anlieferungszei-
ten vor Ort entstehen. 
 
Zu Ziff. 2 der Stellungnahme: 
Kenntnisnahme 
In Abstimmung mit den Behörden wurde ein Sanierungskonzept erarbeitet, welches 
auch die Thematik des Grundwasser-Monitorings beinhaltet. Das Sanierungskonzept 
ist Bestandteil des Erschließungsvertrages, in dem sich der Vorhabenträger u.a. zu 
entsprechend formulierten Maßnahmen zum Grundwasser-Monitoring verpflichtet. 
Während der Baumaßnahmen wird ein intensives Grundwasser-Monitoring durchge-
führt und mit den zuständigen Behörden regelmäßig abgestimmt. Die Ergebnisse 
werden dem Eigentümer zugänglich gemacht. 
 
Zu Ziff. 3 der Stellungnahme: 
Kenntnisnahme 
Entsprechend der Ergebnisse des Gutachtens kann die Gartenstraße sowie der 
Kreisverkehr den entstehenden Mehr-Verkehr durch die Neubebauung der Oberen 
Walke aufnehmen. 
Im Rahmen der damaligen Verkehrsuntersuchung mit Fachmarktzentrum wurde 
ohne Berücksichtigung von Edeka und Biomarkt von ca. 2.070 Kfz/ 24h an Mehrver-
kehren ausgegangen. Hinzu kommen noch die Fahrten des Schnäppchenmarktes. 
Die Mehrverkehre entsprechen somit mit den ca. 2.120 Kfz/ 24h der aktuellen Pla-
nung. Somit kann bei Umsetzung des Mobilitätskonzeptes eine entsprechende Leis-
tungsfähigkeit des Kreisverkehres nachgewiesen werden. 
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Zu Ziff. 4 der Stellungnahme: 
Kenntnisnahme 
Die DIBAG wird sich zeitnah mit dem Eigentümer in Verbindung setzten. 
 
Zu Ziff. 5 der Stellungnahme: 
Kenntnisnahme 
Die Anregung wird an die entsprechenden Fachbehörden weitergegeben. Es ist zu 
erwarten, dass mit der Aufsiedlung des Plangebietes als Wohn- und Arbeitsstandort 
eine gewisse soziale Kontrolle durch Anwohner und Arbeitende erfolgt und somit 
Vandalismus entgegengewirkt werden kann. 
 
Zwischenzeitlich gab es zwischen Vorhabenträger und benachbartem Eigentümer 
eine Einigung bezüglich der hervorgebrachten Anregungen und Bedenken, welche 
vertraglich festgehalten wurden. Somit werden die hervorgebrachten Einwendungen 
nicht mehr aufrecht gehalten. 
 
 

 
 

17 Protokoll zur Bürgerinformationsveranstaltung am 16.06.2021  
Fragen von Bürgern (B) und Vertretern der Naturschutzverbände (VN):  
Im Bebauungsplan ist keine Anlage für Nahwärme vorgesehen, jedoch wird im Text 
von einer Nahwärmeversorgung gesprochen. (VN) 
 
 
Nach Beschluss der Regierung ist Solarenergie vorgeschrieben (VN) 
 
 
 
Der geplante öffentliche Spielplatz liegt auf privater Fläche, ist dies zulässig. (VN) 
 
 
 
 
Die Zufahrt der Tiefgarage beim WA 4 liegt im Bereich des HQ 100, wie wird eine 
Überflutung verhindert (VN) 
 
 
 

Die Nahwärmeversorgung ist gerade erst in Planung und wird gebietsextern angesie-
delt. Sie ist nicht Bestandteil des Bebauungsplanverfahrens. 
 
 
Die Solarpflicht ist noch nicht vorgeschrieben, somit obliegt es dem späteren Bau-
herrn, ob bzw. wieviel Solarenergie vorgesehen wird.  
 
 
Eine öffentliche Widmung ist ausreichend. Ein Erwerb durch die Stadt wäre proble-
matisch. Auf Grund darunterliegender Tiefgaragen und dem Bodenkonzept (u.a.) ist 
dies die geeignete Lösung.  
 
 
Die Überflutung der Tiefgaragen wird durch Objektschutz verhindert. Mit entspre-
chend herzustellendem Retentionsausgleich befinden sich die Zufahrten jedoch spä-
ter nicht mehr in einem HQ100-Bereich, sondern im HQextrem-Bereich. Hier sind 
bauliche Schutzmaßnahmen vor Eindringendem Wasser erforderlich und werden her-
gestellt. 
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Anwohner beklagen sich, dass zur Anlieferung bei Edeka LKWs bereits nachts an-
fahren und ihre Kühlaggregate die ganze Nacht Lärm verursachen. (B) 
 
 
 
 
Vom Eigentümer des Nachbargebäudes werden Bedenken geäußert, dass Probleme 
durch die Nähe von Wohnen/ Pflege zur Anlieferung entstehen. (B) 
 
 
Es wird kritisiert, dass im Gutachten zu Fledermausvorkommen nicht dargelegt wird 
ob die Beobachtungen mit 2 Personen durchgeführt wurden. Es wird die Meinung 
vertreten, dass dies zwingend notwendig sei. (B) 

 
 
Dieses Problem ist nicht durch den Bebauungsplan zu lösen. Die Anlieferung ist ent-
sprechend der Vorgaben des Lärmgutachtens zum rechtsgültigen Bebauungsplan 
des Lebensmittelmarktes zulässig. Die Nichteinhaltung muss ggfs. vom Ordnungsamt 
geklärt werden. 
 
 
Die Problematik wurde im Lärmschutzgutachten detailliert untersucht. Es wurden ent-
sprechende passive Schallschutzmaßnahmen in den Bebauungsplan aufgenommen. 
 
 
Die Gutachten wurden von fachkundigen Gutachtern durchgeführt, die die rechtlichen 
und fachlichen Vorgaben kennen und berücksichtigen. Bezüglich der Personenanzahl 
zur Beobachtung von Fledermausvorkommen, gibt es in der Methodik zur Untersu-
chung dieser keine verbindlichen Angaben. Die Personenanzahl richtet sich hierbei 
vielmehr nach Größe und Umfang des Untersuchungsgebietes bzw. zu untersuchen-
den Gebäudes. Die Einschätzung obliegt hierbei dem/ der GutachterIn. Da nunmehr 
der Abriss der noch bestehenden Gebäude innerhalb des Plangebietes erfolgen soll, 
werden entsprechend der formulierten Maßnahmen und Vorgaben im Artenschutzgut-
achten, die Gebäude vor Abriss auf ein mögliches Vorkommen von Fledermäusen 
untersucht. Die ersten Untersuchungstermine sind bereits erfolgt. Die Begehungen 
wurden aufgrund der örtlichen Gegebenheiten mit zwei fachkundigen Personen 
durchgeführt. 
 
 

Es wurde gefordert, dass das Protokoll der Altlastenbewertungskommission des 
Landratsamtes RMK zur Verfügung gestellt wird. (B) 
 
 
 
Es wurden von Seiten eines Vertreters des NABU Detailfragen zu Geländeverände-
rungen, Einbringung von Z 2 Material, Ammoniumwerten im Grundwasser u.ä. ge-
stellt. (VN) 

Die Ergebnisse sind in die Bebauungsplanunterlagen und entsprechenden Gutachten 
eingeflossen. Dieses Protokoll selbst ist nicht Gegenstand der Auslegung. Die Natur-
schutzverbände können beim Landratsamt RMK Einsichtnahme beantragen. 
 
 
Hier wurde darauf verwiesen, dass derartige Detailfragen im Rahmen der Bürgerbe-
teiligung nicht direkt beantwortet werden können. Es wurde darum gebeten, diese in 
die Stellungnahme der Naturschutzverbände im Rahmen der Beteiligung der Träger 
öffentlicher Belange aufzunehmen. Die Beantwortung ist an entsprechender Stelle 
der Abwägungssynopse erfolgt. 
 

 
 


